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(Beginn: 13:32 Uhr)

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ich darf mit Blick auf die Uhr die heutige Anhörung als 86. Sitzung des Aus-
schusses für Gesundheit und Pflege – hier begrüße ich Sie zusammen mit meiner 
Vertreterin Ruth Waldmann – und als 79. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales, Jugend und Familie – die Vorsitzende Doris Rauscher und ihr Vertreter 
Tom Huber werden dann das Wort ergreifen – eröffnen. Das heißt, wir sind zu viert 
als Federführende für die heutige Anhörung. Ich freue mich, dass Sie alle da sind 
zu dem sehr wichtigen Thema, wie das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz künftig 
aussehen soll und wird. Da haben wir legislatorisch in dieser Periode noch einiges 
vor. Wir begrüßen Sie alle gemeinsam sehr herzlich.

Die Sitzung wird per Livestream ins Internet übertragen, nur einmalig, sie wird nicht 
konserviert. Aber jeder, der möchte, kann sich hier zuschalten. Ich begrüße alle 
Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, die aus den beiden Ausschüssen heute 
hier sind und sich mit dem Thema befassen, und natürlich alle Sachverständigen 
ganz herzlich.

Ich nenne Sie der Reihe nach: Ich begrüße Herrn Siegfried Benker als Geschäfts-
führer der München Stift GmbH, einer gemeinnützigen Gesellschaft der Stadt Mün-
chen. Ich darf herzlich Frau Prof. Astrid Herold-Majumdar von der Hochschule 
München begrüßen, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften, Fachgebiet 
Pflegewissenschaft, Qualitätssicherung und Management. Ich darf Herrn Kai Kasri 
ganz herzlich begrüßen als Vorsitzenden der Landesgruppe Bayern des bpa, also 
des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, hier aus München. Ich darf 
herzlich Frau Alexandra Krist begrüßen, Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der 
Pflegekassenverbände in Bayern; sie ist bei der AOK Bayern Bereichsleiterin 
Grundsatz Pflege und häusliche Krankenpflege. Ich begrüße Frau Christine Lüdde-
mann sehr herzlich als Geschäftsführerin der Lebenshilfe für Menschen mit Behin-
derung in Kempten im Allgäu. Herzlich willkommen, Herr Wilfried Mück! Er ist der 
Verwaltungsdirektor des Deutschen Caritasverbands, und er vertritt hier auch die 
Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege Bayern, deren Geschäftsführer 
er ist. Willkommen, Herr Dr. Klaus Schulenburg! Er ist Stellvertreter des geschäfts-
führenden Präsidialmitglieds und Leitung der Geschäftsstelle des Bayerischen 
Landkreistags; die kommunale Ebene der Landkreise wird also durch ihn vertreten. 
Ich begrüße Herrn Michael Schwägerl aus dem Landratsamt Rosenheim herzlich 
als Sprecher des Arbeitskreises PfleWoqG beim Bayerischen Landkreistag und Ar-
beitsgemeinschaft PfleWoqG im Bayerischen Städtetag. Ich darf Herrn Präsidenten 
Georg Sigl-Lehner herzlich begrüßen als Vertreter der starken Stimme für die Pfle-
ge, der Vereinigung der Pflegenden in Bayern; hier steht aus München, aber Sie 
sind Heimleiter in Altötting. Schön, dass Sie da sind! Frau Andrea Würtz begrüße 
ich als ehemalige sozialmedizinische Assistentin der Regierung von Oberbayern, 
Pflegedienstleitung und Pflegefachkraft.

Ich darf allen schon einmal ein herzliches Dankeschön sagen – nicht nur dafür, 
dass Sie heute da sind, sondern auch für Ihre Stellungnahmen, die schriftlich ein-
gegangen sind und die natürlich dem Protokoll angefügt werden, sodass alles für 
die Nachwelt erhalten bleibt, aufgeschrieben ist und in die Entscheidungsfindung 
einfließen kann.

Bevor ich das Wort an meine Kollegin Doris Rauscher weitergebe, darf ich als wei-
tere angemeldete Gäste die Kolleginnen und Kollegen der Staatsregierung begrü-
ßen, allen voran – das vielleicht als Pars pro Toto – den Ministerialdirigenten für die 
Abteilung Pflege, Herrn Dr. Bernhard Opolony. Schön, dass du dir heute persönlich 
Zeit für diese Anhörung nimmst!
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Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich darf Sie ebenfalls alle ganz herzlich be-
grüßen. Ich denke, es sind alle da, die zu diesem Thema Expertise haben. Ich 
danke Ihnen auch vonseiten des Sozialausschusses und im Namen meines Stell-
vertreters sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses wichtige Thema nehmen. 
Bei den Anhörungen ist die Zahl der Expertinnen und Experten immer ein bisschen 
begrenzt, aber natürlich sind uns weitere Gäste immer sehr herzlich willkommen. 
Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen.

Als weitere Gäste möchte ich sehr herzlich begrüßen: Herrn Dr. Jürgen Auer, Lan-
desgeschäftsführer der Lebenshilfe, Landesverband Bayern; Frau Barbara Holz-
mann, die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin von Schwaben und Erste Vize-
präsidentin des Bayerischen Bezirketags; Herrn Holger Kiesel, den 
Behindertenbeauftragten der Staatsregierung; dann Herrn Prof. Alexan-
der Schraml, Vorstandsmitglied und Vorstandssprecher Kommunale Altenhilfe Bay-
ern; Herrn Jakob Wild, Bayerischer Bezirketag; Herrn Thomas Asam, Referent 
LAG SELBSTHILFE Bayern e. V.; Herrn Klaus Lerch, Sprecher der Teilhabebera-
tung Behindertenhilfe, Freie Wohlfahrtspflege; Frau Sonja Schwab, DCV Caritas-
verband Würzburg, und Herrn Michael Wittmann, Geschäftsführer VdPB. – Das 
sind zumindest die angemeldeten weiteren Gäste. Falls noch jemand spontan da-
zugekommen sein sollte, seien Sie uns alle gleichermaßen herzlich willkommen!

Wir haben bis 16:00 Uhr Zeit. Das ist durchaus ein straffes Programm. Aber wir 
denken, wir schaffen das. Der Gesundheitsausschuss hat anschließend noch eine 
weitere Sitzung; deswegen haben wir nach hinten nicht viel zeitlichen Puffer. Ihnen 
wurden ja die Fragen zugeleitet. Wir haben vier große Themenblöcke und gedach-
ten so vorzugehen, dass wir Themenblock für Themenblock bearbeiten. Jeder oder 
jede von Ihnen soll zu Wort kommen, aber nicht jeder oder jede möchte vielleicht 
zu jedem Themenblock eine Expertise beitragen. Schauen Sie einfach, melden Sie 
sich zu Wort! Wir schlagen vor, strukturiert mit Themenblock I zu beginnen, und 
haben zum Ziel – zu Ihrer Orientierung –, gegen 15:00 Uhr bei Themenblock III an-
zukommen, damit wir dafür noch Zeit haben und am Ende noch eine kleine Zu-
sammenfassung formulieren können.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Ich darf, weil ich sie eben entdeckt 
habe, noch Frau Hanke-Ebersoll vom Medizinischen Dienst herzlich begrüßen. Sie 
sind auch ganz wichtig, weil Sie den Bereich Pflege unter sich haben, wenn ich 
das richtig sehe.

Ich bitte noch darum, dass jeder, der sich zu Wort meldet, das Mikrofon verwendet, 
weil wir ein Wortprotokoll erstellen. Dieses wird eine Zeit lang auf den Internetsei-
ten der beiden Gremien zur Verfügung stehen, wenn das Einverständnis der Mit-
glieder der beiden Ausschüsse und auch der Sachverständigen besteht. Dann 
könnte man es noch einige Zeit abrufen.

Im Übrigen möchte ich feststellen, dass die Aufnahmegenehmigung für Presse, 
Funk, Fernsehen und Fotografen erteilt wird, wenn sich hier kein Widerspruch regt. 
– Das ist nicht der Fall. Dann dürfte man darüber auch berichten.

Dann treten wir, wie gerade von Kollegin Rauscher angekündigt, in die Fragerunde 
ein. Wir haben vier große Themenblöcke: erstens die Verbesserung der Kontroll-
möglichkeiten, zweitens den Handlungsbedarf zur Novellierung des PfleWoqG, 
drittens die Verbesserung des Beschwerdemanagements und viertens den Gewalt-
schutz. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende in einer Schlussrunde noch die Mög-
lichkeit haben, dass Sie alle uns das mitgeben können, was Sie uns mitgeben wol-
len für das legislatorische Verfahren, das wir jetzt anlaufen lassen. Deswegen wäre 
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es gut, wenn wir vielleicht gegen 15:30 Uhr zu der Schlussrunde kämen, damit 
noch alles gesagt werden kann.

Zunächst als Einstieg zum Thema "Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten": Wie 
können die Aufsichtsbehörden noch besser zusammenarbeiten? Gibt es mögli-
cherweise auch Bedarf, was die Ausbildung anbelangt? Wie können die Strukturen 
der landesrechtlichen Kontrollen verbessert werden?

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Natürlich können Sie Ihre erste Wortmeldung 
zum Warm-up auch mit einem grundsätzlichen Eingangsstatement beginnen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Wir werden niemanden aufrufen, son-
dern wenn jemand sagt, er hat alles geschrieben – Quod scribsi, scribsi –, dann ist 
das so. Ansonsten melden Sie sich gerne zu Wort, damit wir in eine Diskussion 
und auch in die Information der Kolleginnen und Kollegen eintreten können. In dem 
Sinne werden die Mikrofone freigeschaltet. Wer möchte sich zum Thema "Verbes-
serung der Kontrollmöglichkeiten – Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden" zu 
Wort melden?

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Wenn sich sonst niemand 
zu Wort meldet, fange ich vielleicht mal mit einem Blick in die Historie an. In der 
einen oder anderen Stellungnahme wird es angedeutet und an anderer Stelle auch 
gefordert in dem Sinne, die Reform von 2001/2002 rückgängig zu machen und die 
Fachstellen für Qualität und Aufsicht (Heimaufsicht) wieder zurück an die Regie-
rungen zu ziehen. Wir als Bayerischer Landkreistag haben uns damals für die so-
genannte Delegation, Dezentralisation auf die Landkreise, auf die Landratsämter 
ausgesprochen und haben das auch mit Verve vertreten und über die Jahre hin-
weg verteidigt, weil wir in der Orts- und Problemnähe durchaus auch Vorteile 
sehen. Das wird in den Stellungnahmen, soweit sie mir jetzt im Vorfeld zugegan-
gen sind, ein bisschen infrage gestellt – so nach dem Motto: Wenn ein Landkreis 
selber Pflegeeinrichtungen hätte und das Landratsamt da auch kontrollieren 
würde, wäre das problematisch. Das verkennt, dass es beim einen eine kommuna-
le Angelegenheit und beim anderen eine staatliche Aufgabe ist. Die FQAn sind Teil 
der staatlichen Verwaltung. Das wird in den weiteren Ausführungen noch eine 
wichtige Rolle spielen.

Wir glauben heute noch, dass wir die Zuständigkeit mit Fug und Recht bei den 
Landratsämtern richtig verortet sehen, wenn andere Rahmenbedingungen nachge-
bessert werden und da nachgezogen wird. Das gilt insbesondere bei einem 
Thema, das seit der Delegation der Aufgabe zu den FQAn von 2001 und 2002 zwi-
schen der Staatsregierung und uns immer streitig war. Das ist das Thema Perso-
nalausstattung. Sie kennen den größeren Rahmen und wissen, dass der Land-
kreistag auch bei vielen anderen staatlichen Aufgaben immer argumentiert, uns 
würde dafür die Personalausstattung nicht ausreichen. Das gilt leider Gottes auch 
für die FQAn.

Damals sind bei der Dezentralisierung 71 Vollzeitäquivalente gefordert worden. 
Den Landratsämtern sind dann – ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zeitraum – 
mal 31 Stellen für den Bereich FQA zur Verfügung gestellt worden. Im Übrigen 
mussten die Landkreise die Stellen für die Aufgabenerfüllung dann aus ihrem kom-
munalen Haushalt bedienen oder mit entsprechend weniger Personal den Anforde-
rungen gerecht werden. Das spielt natürlich bei der Frage, wie gut und was eine 
FQA prüfen kann, eine nicht unmaßgebliche Rolle; denn Verwaltung besteht nun 
mal aus Personen, aus Menschen. Wenn die Stellen nicht vorhanden sind, ist es 
schwierig, diese Aufgaben zu erledigen.

Das führt zu der nächsten Frage und wird auch im ersten Frageblock angespro-
chen. Es gibt ja noch eine andere Institution, die die Pflegeheime überprüft. Ich ar-
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gumentiere hier jetzt ausschließlich für den Bereich Altenpflege, nicht für die Be-
hindertenhilfe. Für den Bereich der Altenpflege haben wir auch den Medizinischen 
Dienst in der Verantwortung nach SGB XI. Das eine ist Leistungsrecht, das andere 
ist Ordnungsrecht. Deswegen sind diese Bereiche nicht zusammenzubringen – lei-
der Gottes, sofern sich nicht endlich mal auf Bundesebene die Weisheit Bahn 
bricht, daran etwas zu ändern.

Im Übrigen haben wir es hier aber mit zwei Aufgabensträngen zu tun, die vor Ort 
koordiniert werden müssen. Es gibt ja einschlägige Bestimmungen dazu in 
§ 117 SGB XI sowie in § 47 der AV des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes zu Zu-
sammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften etc. Das wird nach unserem Kenntnisstand 
leider Gottes draußen nicht hinreichend gut gelebt. Die Abstimmungen der FQAn 
zwischen den einzelnen Behörden funktionieren nicht wirklich, und die Zusammen-
arbeit mit dem MD funktioniert in einzelnen Fällen pro Landkreis gut, aber eine re-
gionale Abstimmung findet nicht oder zu wenig statt.

Wir betreiben seit Beginn der Delegation der Aufgabe an die Landratsämter beim 
Landkreistag einen Arbeitskreis der FQAn gemeinsam mit dem Städtetag, in dem 
viele Themen auch mit aktuellen Bezügen ausgetauscht werden. Wir sehen aber 
hier ein Stück weit eine Tätigkeit, die eigentlich stärker noch von den Staatsbehör-
den geleistet werden müsste. Die Organisationsempfehlungen, die es seit Jahren 
gibt, sind immer vom Landkreistag erarbeitet worden für einen staatlichen Aufga-
benberitt. Also wir geben den Landratsämtern Empfehlungen, vorbehaltlich der 
auskömmlichen Stellenausstattung durch die Staatsregierung, wie eigentlich die 
FQAn vor Ort richtig organisiert werden sollten – als Geschäft des Landkreistags. 
Dahinter muss man nach unserem Dafürhalten ein Fragezeichen machen.

Momentan ist ein Gutachten vom Pflegeministerium in Auftrag gegeben worden, 
das die Personalausstattung und die Organisation der FQAn behandelt. Wir wür-
den gerne dieses Gutachten abwarten wollen, bevor wir uns auch als Verband zu 
dieser Frage positionieren. Wir sind damit noch nicht in den Gremien. Von daher 
habe ich jetzt alles vorbehaltlich unserer Gremienbefassung referiert.

Zu den anderen Punkten, Handlungsbedarf usw., würde ich dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch Ausführungen machen. Aber ich wollte einfach mal den Eisbre-
cher machen, Frau Rauscher, Herr Seidenath, und würde das Wort jetzt wieder ab-
geben.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Ein Eröffnungsbeitrag, wie man ihn 
sich wünscht: gleich zwei Institutionen den Fehdehandschuh hingeworfen, dem 
MD und der Staatsregierung, und gleichzeitig ein Statement, das hier auch sehr 
streitbar ist, dass bei den Landkreisen alles gut aufgehoben ist. Gibt es denn dazu 
andere Meinungen?

(Heiterkeit)

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege): Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, sehr geehrte Vorsitzende, die Freie Wohlfahrtspflege darf sich dazu selbstver-
ständlich äußern, wenn so eine Steilvorlage kommt. Aber ich möchte mit einem 
Satz beginnen, der sich bei mir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein-
geprägt hat. Er lautet: Man kann keine Qualität in die Einrichtungen hineinprüfen. 
Sprich: Ich kann noch so viel prüfen; aber das heißt noch lange nicht, dass die 
Menge der Prüfungen die Qualität in den Einrichtungen verbessert. Ich möchte 
kurz ein paar Punkte aufzählen, um das mal in die in die Praxis zu holen.

Eine überbordende Prüfung der Strukturqualitäten ist keinesfalls zielführend, son-
dern da verheddern wir uns in einer Strukturdiskussion sondergleichen, und es 
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bringt letztendlich für das Ergebnis gar nichts. Wir halten es seitens der Freien 
Wohlfahrtspflege für wichtig, dass, wenn Kontrollen erfolgen, die ja Alltag sind, 
wirklich nachvollziehbare Kriterien für ganz Bayern gelten, landesweit, landkreis- 
und städteübergreifend logischerweise. Wir halten nach wie vor, auch wenn das 
hier wahrscheinlich regen Widerspruch weckt, angemeldete Kontrollen für wichtig; 
denn da kann man dann wirklich mit diesem Beratungsansatz weiterkommen. Wir 
haben das schon mehrmals so formuliert, aber es ist natürlich ein Stück weit nicht 
gewünscht bzw. wird als nicht zielführend betrachtet und bewertet. Aber wir stehen 
nach wie vor dazu, dass angemeldete Kontrollen, egal in welchem Bereich, wohl 
zielführender wären als Kontrollen, die in der Nacht oder sonst wann erfolgen.

Ein weiterer Punkt: Wir fordern nach wie vor als Freie Wohlfahrtspflege, dass eine 
Trennung zwischen Trägerschaft und Prüforganen erfolgt, dass also nicht kommu-
nale Organe kommunale Einrichtungen prüfen. Das haben wir schon immer so ge-
fordert. Die Praxis ist da wohl eine andere.

Zuletzt auch noch ein Hinweis darauf, dass wir der festen Überzeugung sind, dass 
für spezielle Bereiche, zum Beispiel Einrichtungen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, landkreisübergreifende Kooperationen notwendig wären, weil das 
wirklich Spezialbereiche sind. Diese Spezialbereiche in den jeweiligen Landkreisen 
zu verorten, ist schwierig. Noch dazu ist natürlich die Fragestellung – sie wird sich 
jetzt zumindest bei meinen Einlassungen komplett durchziehen –, dass es ein gro-
ßer Unterschied ist, ob ich den Behindertenbereich prüfe oder ob ich die Pflege 
prüfe. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Diese Trennlinie zu beachten ist wohl 
eine der größten Herausforderungen überhaupt in dem ganzen FQA-Bereich.

Aber wir stehen nach wie vor dazu: Beratung vor Bestrafung, vor Sanktionen. Das 
ist klar. Ich denke, da bin ich im Weitesten mit allen hier im Raum einig. Und: Quali-
tät kann man nicht hineinprüfen, und wenn man es noch so toll macht. Da müssen 
wir uns andere Instrumente überlegen. Aber dazu ist ja so eine Anhörung auch da.

SVe Andrea Würtz (ehem. Reg. von Obb., Pflegefachkraft): Vielen Dank erst mal 
an Sie alle! Vielen Dank schon mal vorab fürs Zuhören! Ich muss ein bisschen wi-
dersprechen und sehe eigentlich meine Aufgabe heute eher darin, Ihnen so ein 
bisschen aus der Praxis zu berichten; denn das kann ich tun.

Ich bin ganz bei Ihnen, dass Beratung immer vor Bestrafung gehen muss. Aber ich 
bin nicht bei Ihnen, was die angekündigten Kontrollen angeht. Ich denke, damit 
können Sie leben. Aber der Punkt ist: Ich führe das Beispiel Schliersee an, weil es 
natürlich anzuführen ist, und habe mir heute den Leitsatz aufgeschrieben, den 
Herr Holetschek in den Ring geworfen hat: Es geht um die Menschen. Wir haben 
dieses Gesetz geschaffen, um letztendlich die Menschen erst mal zu schützen.

Die Frage, wie wir das umsetzen können, ist strittig. Das liegt ein bisschen an der 
Problematik: Was soll die FQA sein? – So ein bisschen eine eierlegende Woll-
milchsau. Auf der einen Seite soll sie unheimlich gut beraten, und auf der anderen 
Seite soll sie sanktionieren. Das widerspricht sich in einigen Punkten, sodass ich 
immer wieder sage: Beraten gerne und gerne auch mit Ankündigung und gerne 
auch erweitert; aber um einen echten Ist-Zustand für die Bewohner, die wir ja hier 
schützen wollen, zu erfassen, ist Kontrollieren, ist die unangekündigte Prüfung 
sinnvoll; denn ansonsten haben wir das Problem, das ich immer so ein bisschen 
als Klüngelei bezeichne und leider auch schon oft erlebt habe, dass man sich ab-
spricht und sagt: Na ja, okay, dann kommst du mal in drei Wochen. – Dann hat 
man alles vorbereitet. Das muss einfach aufhören.

Gast Dr. Jürgen Auer (Lebenshilfe e. V.): Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, 
vielen Dank! Meine Damen und Herren, ich darf an die Frage der Qualifizierung 
des Prüfpersonals anknüpfen. Unabhängig von der Frage, bei welcher Instanz und 
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auf welcher Ebene die FQA angesiedelt ist, ist es aus unserer Sicht natürlich not-
wendig, dass die prüfenden und beratenden Damen und Herren entsprechend 
ausgebildet sind. Sie müssen also nicht nur von der Anzahl, sondern auch von der 
Qualifikation her die Bereiche Pflege und Eingliederungshilfe gleichermaßen im 
Blick haben. Ich spreche jetzt natürlich als Lebenshilfe vornehmlich für den Bereich 
der Eingliederungshilfe und bestärke noch mal die Ausführungen vom Kolle-
gen Mück, dass es eben doch ein gravierender Unterschied ist, ob die Teilhabe im 
Vordergrund steht – bei der Eingliederungshilfe – oder ob die Pflege als ein Mittel 
in der Behindertenhilfe, um Teilhabe sicherzustellen und zu ermöglichen, ange-
schaut werden wird. Das ist ein grundlegend anderer Ansatz. Deswegen muss 
auch anders geprüft werden; denn die Lebenssituationen von Menschen mit Behin-
derungen sind grundlegend anders.

Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen. Sie können nicht ernsthaft erwarten, 
dass eine Frau Mitte 40, die in einer Behinderteneinrichtung wohnt, den gleichen 
Maßstäben unterzogen wird wie eine 40 Jahre ältere, bettlägerige Frau in einer 
Pflegeeinrichtung. Da muss man heranziehen, dass Menschen mit Behinderung 
ihren normalen Lebens- und Wohnmittelpunkt in einer Einrichtung haben können, 
ohne die – ich sage mal – strengen und strengsten Regelungen einer Pflegeein-
richtung erfüllen zu müssen. Ich sage es mal ein bisschen flapsig: Da darf es in 
dem Bewohnerzimmer auch ausschauen wie bei dir und mir. Das muss nicht unbe-
dingt die klinischen Voraussetzungen einer Pflegeeinrichtung erfüllen. Ich will jetzt 
aber nicht missverstanden werden; natürlich sind Standards und die entsprechen-
den Regelungen und Vorschriften einzuhalten. Aber ich will ein Plädoyer dafür hal-
ten, dass das FQA-Personal entsprechend geschult ist und auch Erfahrung hat.

Vielleicht ist es tatsächlich übergreifend notwendig, dass sich FQAn auch land-
kreis- oder städteübergreifend zusammentun, weil vielleicht nicht genügend Exper-
tise in einem Landkreis da ist, weil zu wenig Einrichtungen der Behindertenhilfe 
vorhanden sind. Das heißt auch, dass im Einzelfall vielleicht kollegiale Zusammen-
arbeit angezeigt ist.

Dann noch das Thema "Angekündigte/unangekündigte Kontrollen": Unangekündig-
te Kontrollen mögen notwendig sein. Wenn aber die beratende Funktion der FQA 
im Vordergrund steht, ist es unabdingbar, dass Führungskräfte, Leitungspersonen, 
ansprechbare Personen und vorbereitete Unterlagen anzutreffen sind. Das geht 
eben nur mit einer gewissen Ankündigungsfrist.

Letztlich ist es im Sinne der Eingliederungshilfe, auch in diese beratenden Gesprä-
che die Bewohnerinnen und Bewohner miteinzubeziehen und miteinzudenken; 
denn sie sind mündige Bürger und können im Sinne einer Teilhabe auch bei einer 
FQA, bei einer Prüfung, bei einem Gespräch ihre Sichtweise und ihre Anliegen un-
terbringen im Sinne des Slogans "Nichts über uns ohne uns".

SV Georg Sigl-Lehner (VdPB): Sehr geehrte Vorsitzende und stellvertretende Vor-
sitzende, vielen Dank für die Einladung! Die Diskussion ist eröffnet. Jetzt nehme 
ich mal für mich in Anspruch, dass ich sehr nah an der Praxis bin. Ich war nämlich 
bis 11:30 Uhr noch in meiner Funktion als Einrichtungsleiter. Wir haben uns sehr 
dezidiert zu den einzelnen Fragen geäußert. Das ist nachzulesen. Jeder hier in der 
Runde kann die einzelnen Antworten nachlesen.

Vielleicht einmal etwas Grundsätzliches vorweg, das ich in diese Runde einbringen 
möchte. Diese Branche oder gerade die Einrichtungen, ob Eingliederungshilfe oder 
stationäre Pflege, sind extrem angeschlagen: drei Jahre Pandemie, ein Personal-
mangel, der in den letzten Wochen und Monaten in einer dramatischen Entwick-
lung zunimmt, wie ich sie in meinen ganzen vierzig Berufsjahren noch nicht erlebt 
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habe, davon dreißig Jahre in der Langzeitpflege, gleichzeitig ein immer höher 
werdender Bedarf seitens zu versorgender Menschen. Dazu kommen jetzt noch 
die ganzen Sachkostensteigerungen. Wirklich ausnahmslos alle Branchenkenner 
prognostizieren für die nahe Zukunft einen massiven Versorgungsmangel in die-
sem Bereich. Man muss bei dieser gesamten Diskussion auch einmal voranstellen, 
von was wir eigentlich sprechen. Dieser Versorgungsmangel beginnt bereits in 
allen Landesteilen Bayerns, aber darüber hinaus auch in den anderen Bundeslän-
dern.

Es ist überhaupt keine Frage: Missstände müssen aufgedeckt und abgestellt wer-
den. Aber aus meiner Sicht müssen sowohl für die Einrichtungen als auch für die 
Berufsgruppe der beruflich Pflegenden ein paar Ziele vorangestellt werden. 
Schwarze Schafe müssen klar identifiziert werden, aber qualitätsfähige Einrichtun-
gen müssen auch – in Anführungszeichen – als solche behandelt werden und dür-
fen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Glauben Sie mir mit diesen 
18 Jahren als Einrichtungsleiter: Eine angekündigte oder nicht angekündigte Kon-
trolle wird keinen Missstand verbergen und auch nicht aufdecken. Da lade ich 
gerne alle mal zu mir in die Einrichtung ein. Ich bin ohnehin dafür, dass nicht 
fünf Personen an einem Tag kommen, sondern eine Person an fünf Tagen. Dann 
wird man eher erkennen, was in einer Einrichtung los ist, als wenn eine richtig 
große Gruppe – um es mal so auszudrücken – an einem Tag eine Einrichtung 
mehr oder weniger überfällt.

Wir brauchen einen echten Bürokratieabbau. Davon wird seit über zwanzig Jahren 
gesprochen. Ich erkenne ihn nicht.

Was bisher bei der Diskussion völlig vergessen wurde, ist die Profession Pflege als 
solches, insbesondere vor dem Hintergrund von § 4 des Pflegeberufegesetzes, wo 
es um vorbehaltene Tätigkeiten geht. Ich möchte es auch in dieser Runde und auf 
dem Weg zu diesem Gesetz mitgeben, dass das zu berücksichtigen ist, weil gewis-
se Kompetenzen zukünftig nur noch von Pflegefachkräften erfüllt werden können. 
Das betrifft natürlich auch die Prüfungen.

Grundsätzlich – damit ich nicht zu lange spreche – widerspreche ich wirklich deut-
lich dem, dass unangemeldete Prüfungen ein Mehr an Qualität bringen. Da spre-
che ich aus der Erfahrung einer Einrichtungsleitung, aber auch für die beruflich 
Pflegenden, die seit vielen Jahren – so erlebe ich das auch – häufig mit hoher 
Frustration nach Prüfungen die Einrichtungen verlassen.

Man sollte überlegen, wo zukünftig die FQA verortet wird. Wir haben dezidiert dazu 
Stellung genommen, dass es sinnvoll wäre, das gesamte Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetz einer Evaluation zu unterziehen und in dem Zusammenhang auch diese 
Frage zu klären.

Abschließend gebe ich noch dies zu bedenken, weil gerade in anderen Gremien 
das neue Personalbemessungssystem für Pflegeeinrichtungen diskutiert wird und 
zum Teil schon verabschiedet wurde: Wenn von dieser Seite keine deutliche Ver-
besserung kommt, dann können wir auch keinen echten Qualitätssprung in den 
stationären Einrichtungen erwarten; denn man kann nicht den Mercedes fordern 
und den Kleinwagen finanzieren.

Gast Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (KABayern): Klaus Schulenburg hat schon 
die Steilvorlage für die Seite der Landkreise geliefert. Er hat sich auf einen Be-
schluss des Landkreistags berufen, der – ich glaube schon zweistellig – Jahre alt 
ist. Den aktuellen Beschluss der landkreisgetragenen Pflegeheime bringe ich, weil 
fast alle in unserer Kommunalen Altenhilfe für Bayern versammelt sind; der geht 
eindeutig dahin, das Ganze nicht mehr auf dieser Ebene zu belassen, sondern auf 
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die Ebene der Bezirksregierung, also auf eine richtige staatliche Ebene, wenn ich 
es mal so bezeichnen darf, zu bringen.

Wir haben 96 Heimaufsichtsbehörden in Bayern: 71 Landkreise, 25 kreisfreie Städ-
te. Da ist eine Vereinheitlichung des Prüfmaßstabs auf eine hohe Qualität von Prü-
fung nahezu völlig ausgeschlossen.

Ein praktisches Beispiel: Wir kriegen eine Kritik, weil unseren Mitbewohnern das 
gesamte Essen auf einmal hingestellt wird, sodass sie frei auswählen können, ob 
sie zuerst die Suppe essen oder die Hauptspeise. Das wird kritisiert; man soll es 
der Reihe nach hinstellen. Meine Mutter ist vor zwei Wochen verstorben. Wenn ich 
ihr gesagt hätte, wir geben dir vor, was du in welcher Reihenfolge isst, hätte sie 
sich sehr bei mir bedankt. Also: Maßgaben und Vorgaben, die völlig uneinheitlich 
sind. Das ist einheitliche Meinung der kommunal getragenen Pflegeheime, mittler-
weile 22 Träger bei uns.

Wir fordern zwei Sachen: Das Erste ist die Verlagerung auf die Bezirksregierun-
gen. Dort kann anders geschult werden. Da kann dann auch wirklich staatlich 
agiert werden. Die 25 kreisfreien Städte agieren nicht staatlich. Sie agieren im 
übertragenen Wirkungskreis und treten formal kommunal auf.

Die zweite Forderung ist, dass wir keine FQA-Routinekontrollen mehr brauchen bei 
SGB-XI-Häusern. Das Qualitätsrecht im SGB XI, §§ 112 ff., auch die Zulassungsre-
gelung und die Kündigungsregelungen von Versorgungsverträgen sind so dezidiert 
und so hochqualitativ, dass wir in diesem Bereich keine zusätzliche Kontrolle benö-
tigen. Unsere Pflegekräfte werden permanent kontrolliert. Wir halten das Schild 
hoch und loben unsere Pflegekräfte. Sie sind die Berufsgruppe, die am meisten 
und zum Teil auch am unsachlichsten kritisiert wird. Das ist nicht akzeptabel und 
führt auch zu einem Rückgang von Personal. Davon bin ich fest überzeugt.

Wir brauchen die Heimaufsicht dennoch, nämlich für Skandalhäuser. Ich nenne es 
jetzt mal so. Aber dann brauchen wir sie richtig. Dann brauchen wir sie nicht so, 
dass sie einmal auftaucht und dann monatelang nicht mehr. Ich kenne einen Pro-
zess, der allein deswegen verloren worden ist, weil der Anwalt zu Recht behaupten 
konnte: Ihr habt zwar immer mal einen Skandal festgestellt, aber danach wart ihr 
monatelang nicht mehr da. – Das Gericht sagte dann natürlich zu Recht: Na ja, so 
schlimm kann es ja dann wohl nicht gewesen sein.

Das heißt: Taskforce – wenn ich es mal so nennen darf –, Konzentration der Heim-
aufsicht bei den Regierungsbehörden, dort aber intensivieren, um skandalöse Zu-
stände, wie wir sie in diesen drei privaten Pflegeheimen in den letzten Jahren – 
Schliersee, Gleusdorf und Augsburg – erlebt haben, zu verhindern.

SVe Prof. Dr. rer. medic. Astrid Herold-Majumdar (Hochschule München): 
Warm-up. Wie geht‘s Ihnen? Wie fühlen Sie sich aktuell? Wie schätzen Sie Ihren 
eigenen Gesundheitszustand heute ein? Überlegen Sie mal! – Wenn ich mir den 
Altersdurchschnitt aller Teilnehmenden heute anschaue, kann ich Ihnen sagen: 
Wenn Sie heute Ihren Gesundheitszustand selbst als nicht gut einschätzen, ist Ihr 
Risiko, pflegebedürftig zu werden, um ein Vierfaches erhöht; wichtige Studie des 
ZQP. ZQP hat sich mit der Prävention von Pflegebedürftigkeit befasst, was völlig 
unterschätzt wird. Ein ganz wichtiger Punkt.

Pflegebedürftigkeit betrifft uns alle, unabhängig davon, welche Interessen heute 
vertreten werden. Und es werden Interessen vertreten. Wir müssen uns und insbe-
sondere die Legislative, die dann auch entscheidet, welches Gesetz mit welchen 
Inhalten verabschiedet wird, muss sich immer vor Augen führen, dass bei solchen 
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Anhörungen Interessen vertreten werden. Ich habe das große Privileg als Hoch-
schullehrende, als Professorin keine Interessen vertreten zu müssen.

Ich komme aus der Praxis. Ich bin Krankenschwester. Ich habe Pflege gemacht. 
Viele, die heute über Pflege reden, haben keine Ahnung von Pflege. Sie haben 
weder als pflegende Angehörige noch als professionell Pflegende gepflegt, sind 
aber Experten und Expertinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche 
heute nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als langjährige Praktikerin im 
Bereich der direkten Patientenversorgung und Pflege, im Bereich der Qualitätsprü-
fung, im Bereich der Leitung. Ich habe in der Langzeitpflege in meinem Leben alle 
Ebenen durch, glaube ich. Also denken Sie nicht, was ich heute sage, ist abgeho-
ben, theoretisch, wissenschaftlich. Ich bin da ganz gut geerdet; ich habe einige Be-
rufsjahre hinter mir.

Pflege betrifft uns alle. Das heißt, von dem, was wir heute beraten, werden wir in 
naher Zukunft – angesichts unseres Durchschnittsalters – selber betroffen sein. 
Das will ich heute nur mal für die Debatte in den Raum stellen.

Wir haben strukturell einen potenziellen Machtmissbrauch verankert. Dessen müs-
sen wir uns bewusst sein. Durch die Umbenennung des Gesetzes in "Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz" 2008 hat Bayern tatsächlich schon einen Kulturwandel ein-
geläutet, der jetzt aber konsequent umgesetzt werden muss. Mit strukturell veran-
kertem Machtmissbrauch meine ich, dass wir pflegebedürftige Menschen und pfle-
gende Angehörige faktisch ermächtigen müssen, dass sie ihre Interessen vertreten 
können, insbesondere bei Beschwerden bezüglich mangelhafter Leistungen und 
ganz besonders natürlich bei Beschwerden in Zusammenhang mit Verdacht auf 
Gewalt. Pflegende Angehörige und pflegebedürftige Menschen selbst brauchen 
hier einen sehr niederschwelligen Zugang zu entsprechender unabhängiger Sach-
verständigenexpertise und auch Rechtsvertretung. Das ist aktuell nicht gegeben. 
Das halte ich für einen ganz wesentlichen Ansatzpunkt, wie viele weitere Ansatz-
punkte, die ich konkret in meiner Stellungnahme ausgeführt habe.

Ich widerspreche, dass der Anspruch auf – ich sage ganz bewusst – zivilgesell-
schaftliche, selbstbestimmte soziale Teilhabe bei pflegebedürftigen Menschen ein 
anderer ist als bei behinderten Menschen. Wenn ich mir die Definition der Pflege-
bedürftigkeit nach § 14 SGB XI anschaue und dann die Definition in Bezug auf die 
Behinderung nach § 2 SGB IX, kann ich keinen großen Unterschied feststellen. 
Wenn wir von Pflege reden, reden wir nicht nur von der Pflege älterer Menschen. 
Wir haben soundso viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund 
von einem Unfallereignis oder sonst etwas pflegebedürftig sind. Wir müssen uns 
davon verabschieden, dass wir uns immer als Persona-Modell den hochalten Men-
schen vorstellen, der völlig passiv im Bett liegt und versorgt wird. Pflegebedürftige 
Menschen haben meiner Meinung nach – und das ist nicht nur meine Meinung, 
sondern wenn man das jetzt nicht nur künstlich formaljuristisch unterscheidet – 
denselben Anspruch auf soziale Teilhabe wie behinderte Menschen. Das müssen 
wir endlich faktisch umsetzen.

Wollen Sie, wenn Sie – aus welchem Grund auch immer – physisch so weit einge-
schränkt sind, dass Sie sich nicht mehr selbstbestimmt fortbewegen können, dass 
Sie in Ihrer zivilgesellschaftlichen Teilhabe so weit eingeschränkt sind, dass Sie 
nicht mehr wählen können, dass Sie nicht mehr selber auf die Bank gehen können, 
um Ihr Geld abzuheben, das Sie brauchen, um sich vielleicht auch mal außer der 
Reihe etwas leisten zu können? Wollen Sie nicht weiterhin mal in ein gutes Konzert 
gehen oder ein gutes Theaterstück anschauen? Wollen Sie damit abgespeist wer-
den, dass man Sie mit dem Rollstuhl in die Kirche fährt oder Sie an irgendeiner 
netten kleinen Veranstaltung in der Einrichtung teilhaben lässt, aber Sie dürfen 
nicht mehr raus? Wie schaut denn jetzt die soziale Teilhabe in den Einrichtungen 
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aus? Was wird denn geprüft? – Soziale Teilhabe ist schon erfüllt, wenn ich in der 
Pflegeplanung stehen habe: Geht einmal in der Woche in die Kirche und zweimal 
in der Woche vielleicht noch zum Basteln oder Ähnliches – obwohl er vielleicht sein 
ganzes Leben nicht gebastelt hat.

Meiner Meinung nach ist das eine größere strukturelle Aufgabe auch auf Ebene 
der Bundesgesetzgebung, die man aber durchaus auch schon auf der Landesebe-
ne umsetzen kann, auch auf der kommunalpolitischen Ebene. Für mich geht eine 
Reform des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nicht unabhängig von einer Re-
form auch kommunalpolitischer Einrichtungen. Das heißt, Vertreterinnen und Ver-
treter pflegender Angehöriger und auch pflegebedürftige Menschen müssen mei-
ner Meinung nach feste Sitze in den kommunalpolitischen Gremien haben, um dort 
bei allen wichtigen Entscheidungen über öffentliche Einrichtungen, verkehrspoliti-
sche Entscheidungen usw. gehört zu werden.

Nun habe ich ja auch lange beim Medizinischen Dienst in der externen Qualitätssi-
cherung in der Beratung, am Ende in einem Regiebetrieb gearbeitet und war auch 
im mediativen Bereich unterwegs, genau bei den sogenannten – wie sie heute ge-
nannt wurden – Skandalhäusern. Glauben Sie mir: In die Skandalisierungsfalle 
tappen wir alle immer noch. Spätestens seit Fussek haben wir die Skandalisie-
rungsfalle, in die wir alle immer noch hineingeraten. Glauben Sie nicht, dass Ge-
walt ein Problem isolierter einzelner Einrichtungen ist! Gewalt ist ein vielschichti-
ges, mehrdimensionales Thema, das alle Einrichtungen potenziell betrifft. Ich 
möchte widersprechen, dass es ausreicht, dass Heimaufsichten erst dann in die 
Einrichtungen gehen, wenn es schon zu Gewalt gekommen ist.

Aktuell haben wir ja das Thema: Beim MD ist ja ein großer Wandel passiert. Der 
Medizinische Dienst führt seine Kontrollen nur noch nach stratifizierten Stichproben 
durch. Das hat die Konsequenz, dass wir in den Einrichtungen nicht mehr breit 
screenen, um auf mangelhafte Leistungen, Missstände usw. aufmerksam zu wer-
den. Die FQA braucht dringend – dazu muss sie sich auch mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern und Praktikerinnen beraten – valide, also wirklich zuver-
lässige Screening-Instrumente, um in den Einrichtungen breit zu prüfen, ob sich da 
etwas anbahnt. Wir brauchen Gewaltprävention. Es kann ja nicht angehen, dass 
wir erst reagieren und dass pflege- und hilfebedürftige Menschen, die ausgeliefert 
sind, erst dann Schutz und Kontrolle erfahren, wenn schon etwas passiert ist. Das 
darf nicht sein.

Wenn Sie fragen, was sich bei der Kontrolle und bei der Abstimmung zwischen MD 
und Heimaufsicht ändern muss, dann ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, 
dass es ein Kontrollorgan gibt, und da sehe ich ganz stark die FQA. In meiner 
Dienstzeit haben wir sehr eng mit der FQA zusammengearbeitet; es hat sich erst 
später auseinanderentwickelt. Als ich noch beim MD aktiv war, haben wir sehr eng 
und sehr effektiv mit der FQA zusammengearbeitet, weil wir sie immer dann dazu-
geholt haben, wenn wir Mängel und Missstände festgestellt haben. Denn der MD 
ist ja ein zahnloser Tiger, wenn wir ehrlich sind. Die Expertisen müssen sich ergän-
zen. Die FQA sehe ich ganz stark in der Expertise, Wohn- und Lebensqualität zu 
prüfen, und die FQA sehe ich ganz stark in der Expertise, breit zu prüfen und auch 
in die Prävention zu gehen. Ich sehe die FQA nicht nur in der Reaktion auf Gewalt, 
sondern ganz stark in der Prävention.

Lassen Sie mich noch ein letztes Wort sagen. Wir haben Personalmangel, wir 
haben Fachkräftemangel. Bei der ganzen Qualifizierungs- und Personaldebatte 
vermisse ich eines: Ich stehe heute auch für die Akademisierung und die Professi-
onalisierung der Pflege. Ich glaube, dass wir gerade in der Langzeitpflege hoch-
qualifizierte Pflegekräfte brauchen. Das glaube ich nicht nur, sondern dazu gibt es 
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mittlerweile auch sehr gute Übersichtsarbeiten. Ein hoher Anteil an Pflegekräften 
mit wissenschaftlicher Ausbildung, die auch Wirkungen zum Beispiel von techni-
schen Innovationen, von Interventionen ein- und abschätzen können, bis hin zu er-
weiterter Pflegepraxis, so genannter Advanced Nursing Practice, das ist gerade in 
der Langzeitpflege für die Pflegequalität und Versorgungsqualität von herausragen-
der Bedeutung. Warum? – In der Langzeitpflege arbeiten wir ja arztfern. Wir als 
Pflegefachpersonen entscheiden, wann der Hausarzt, der Facharzt hinzugezogen 
wird. Wir entscheiden in medizinischen Notfallsituationen, wann der Rettungsdienst 
gerufen und wann der Arzt hinzugezogen wird. Das ist eine ganz andere Verant-
wortung als im Krankenhaus. Im Krankenhaus habe ich einen Stations- oder einen 
Oberarzt; den kann ich schnell mal holen, wenn mir irgendetwas komisch vor-
kommt. Aber in der Langzeitpflege haben wir hochkomplexe Versorgungssituatio-
nen und hochkomplexe Versorgungsfälle. Da braucht es hohe Qualifikation.

Deswegen arbeiten wir auch ganz intensiv jetzt als Hochschule mit der Langzeit-
pflege zusammen; denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort auf der einen 
Seite ganz tolle Stellenprofile für unsere Absolventinnen und Absolventen haben 
und auf der anderen Seite dringend hochqualifizierte Kräfte brauchen, die in der 
Lage sind, dezentral fachliche Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen mit so 
vielen Hilfskräften arbeiten. Ich bin da nicht unrealistisch; ich weiß, was draußen 
los ist. Wir haben sehr viele Hilfskräfte, und wir brauchen aktuell viele Hilfskräfte in 
der Pflege. Aber sie müssen angeleitet und fachlich geführt werden. Wir brauchen 
Governance, und das fehlt.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Zwei kurze Nachfragen mit der Bitte 
um ganz kurze Antworten. Welchen Prozentsatz schlagen Sie für Advanced Nur-
sing Practice in den Heimen vor? Zum Zweiten: Von welchen kommunalen Gremi-
en, in denen die Betroffenen vertreten sein sollen, haben Sie gesprochen?

SVe Prof. Dr. rer. medic. Astrid Herold-Majumdar (Hochschule München): In 
Bezug auf den Prozentsatz lehne ich mich an den Wissenschaftsrat an. Seit 
13 Jahren haben wir die Empfehlung von 10 bis 20 %. Ich muss ehrlich sagen: 
Wenn es uns in 13 Jahren nicht gelungen ist, diesen Prozentsatz umzusetzen, 
braucht es eine gesetzliche Vorschrift. Dann plädiere ich ganz klar für eine Akade-
misierungsquote von mindestens 10 %, und zwar nicht nur Bachelors, sondern ver-
einzelt durchaus auch Master Advanced Nursing Practice.

Zu Ihrer anderen Frage: Ich halte es für wichtig, dass es in den Stadträten und 
auch in den Gemeindegremien auf dem Land feste Sitze für Vertreterinnen und 
Vertreter von pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürgern gibt. Ich spreche hier 
ganz bewusst von Bürgern. Ich möchte im neuen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
auch nicht mehr von "Bewohnern" lesen; denn "Bewohner" ist ein passivierender 
Begriff. Er impliziert schon, dass ich hier nicht Hausherr oder Hausfrau und meiner 
selbst mächtig bin.

SV Kai Kasri (bpa e. V.): Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Her-
ren, es freut mich, dass wir hier heute mehr Praktiker sind, als ich dachte. Ich bin 
der bpa-Vorsitzende im Ehrenamt und jetzt etwa 19 Jahre Heimleiter, eigentlich 
fast durchgängig. Also ich glaube, ich kann da auch ganz gut was sagen, so wie 
Herr Sigl-Lehner.

Mich hat gewundert, dass man jetzt das Thema "Verbesserung der Kontrollmög-
lichkeiten" so extrem angehen möchte. Ich finde, im Endeffekt haben wir, wenn wir 
jetzt mal die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, eigentlich sehr viel erreicht 
– in der Regel. Das heißt, wir haben durch den Prüfleitfaden, durch den Beratungs-
ansatz und all das, was seit 2010, 2011, 2012 passiert ist, eine andere Kultur in 
das Prüfgeschehen gebracht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es früher war: 
eine sehr viel stärker angstbezogene Atmosphäre bei Prüfungen seitens der Mitar-
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beitenden. Das war immer destruktiv. Das war nicht hilfreich. Jetzt haben wir das. 
Ich finde, es hat sich damals – um die 2010, 2011, 2012 – auch in Richtung Qualifi-
kation bewegt, die damit verbunden war. Das heißt, die Mitarbeitenden der FQA 
sind heute andere, als sie es noch vor 15 Jahren waren, was ihre Qualifikation für 
die Thematik angeht. Das ist auch sehr gut. Das ist eine Errungenschaft, die erst 
mal zu sehen ist.

Das Zweite ist der regionale Bezug, FQA auf Landkreisebene. Für mich ist es ei-
gentlich wirklich wünschenswert, dass es so bleibt. Bisher stellt es sich in dem, 
was ich vernommen habe, so dar, als käme die FQA, wenn das Haus gut funktio-
niert, einmal im Jahr und schaute mal, was los ist. So läuft es ja eigentlich nicht. 
Eigentlich ist man als Heimleitung oder auch als Pflegedienstleitung das ganze 
Jahr über mit der FQA im Austausch. Man hat mal Themen, bei denen man unsi-
cher ist, sei es bei der Personalqualifikation, Bemessung, sei es aber auch bei 
ganz praktischen Fragen. Das geht bis zum Essen oder zur sozialen Betreuung 
oder zu Angehörigen. Auch da geht man frühzeitig in den Austausch und sagt, 
dass es irgendwelche Unstimmigkeiten oder Probleme gibt. Die FQA hat also sehr 
viel Beratung auch während des Jahres. Man darf es sich nicht so vorstellen, dass 
man in der Regel einmal im Jahr mit der FQA Kontakt hat, sondern man ist im Aus-
tausch, auch als gutes Haus. Ich denke, da macht es auch Sinn, dass FQAn regio-
nal bei den Landkreisen sind und dass es nicht nur 7 FQAn in den Bezirken gibt 
oder 10 oder 12, sondern dass man sie in dieser Vielzahl hat.

Schwierig wird es, wenn es große Probleme gibt, Stichwort Skandalhäuser; das 
haben wir heute schon dreimal gehabt. Das sehe ich auch so. Da muss der Mitar-
beitende in der FQA wissen, ab welchem Punkt er auf wen zugreifen kann. Ich 
weiß von unseren FQAn, dass sie immer im Austausch sind, auch mit ihrer Be-
zirksregierung bei komplexeren Fragen. Aber vielleicht muss man die Prozesse im 
Verwaltungshandeln klarer definieren und intern klarere Vorgaben machen, ab wel-
chem Problemgrad oder ab welcher Problemschwere FQAn dann nicht mehr allei-
ne handeln, sondern auf – nennen wir es meinetwegen – eine Taskforce zugreifen 
sollten. Das macht sicherlich ab einem gewissen Punkt Sinn.

Aber für die große Zahl der Prüfungen über das ganze Jahr hat sich eigentlich die 
Struktur bewährt. Die Personalstruktur kann ich jetzt nicht im Detail beurteilen, weil 
ich nicht weiß, welche Vorgaben es in den jeweiligen Landkreisen gibt. Da müsste 
man jemand anderen fragen. Aber ich habe immer den Eindruck gewonnen, dass 
regionale Prüfungen insofern sinnvoll sind, als man sich natürlich auch kennt. Das 
heißt aber nicht, dass es einen Klüngel gibt. Einem Klüngelthema würde ich jetzt 
auch mal ganz klar widersprechen wollen.

Wenn wir von angekündigten Prüfungen reden, so wie es Herr Mück gesagt hat, 
dann reden wir natürlich nicht davon, dass sich jemand schon drei Wochen vorher 
ankündigt. Dann können wir es auch lassen; das sehe ich genauso. Sondern man 
wählt das Modell, das man jetzt schon bei den Prüfungen des MD bei den ambu-
lanten Diensten hat: Man erhält einen Tag vorher eine Ankündigung, einfach um 
Strukturen besser zu organisieren, damit eine Prüfung auch effektiv abläuft. Dar-
über sollte man nachdenken.

Grundsätzlich wäre uns als bpa wichtig, dass man sich wirklich überlegt, dass man 
heute eigentlich alle Kontrollmöglichkeiten gesetzlich schon vorgegeben hat. Wir 
haben die Möglichkeit der sofortigen Anordnung. Wir haben die Möglichkeit der Er-
messensreduzierung auf null. Die Frage ist doch eher: Wie kann man sich vonsei-
ten der Behördenzusammenarbeit besser koordinieren, sodass ein Mitarbeiter in 
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einer lokalen FQA auf Landkreisebene sich sicher fühlt bei dem, was sie oder er 
tut? – Das wäre mir der wichtigste Punkt hier zu dem Thema.

SVe Christine Lüddemann (Lebenshilfe e. V.): Wir haben jetzt sehr viel Wissen-
schaftliches zur Pflege gehört. Ich komme aus einer Eingliederungshilfe, direkt aus 
der Praxis. Ich sehe immer noch einen ganz großen Bedarf, dass wir Pflege und 
Eingliederungshilfe im PfleWoqG trennen.

Ich möchte ein Beispiel bringen: Wir haben einen 20-jährigen jungen Mann, geistig 
behindert mit einem Down-Syndrom, ansonsten körperlich total fit. Wir müssen auf-
führen, ob er einmal am Tag auf der Toilette war oder nicht. Ich glaube, bei ihm 
sind jetzt ganz andere Themen wichtig als Maßstäbe aus der Altenhilfe.

Auch der FQA sind da die Hände gebunden. Wir reden natürlich auch über Bera-
tung. Wir machen zweimal im Jahr anlasslos ein Beratungsgespräch mit der FQA. 
Das hat sich sehr bewährt. Dennoch bin ich der Meinung, wir brauchen ein eigenes 
PfleWoqG. Dafür stehe ich auch für die Eingliederungshilfe. Dann kann man dort 
Detailfragen klären. Dann kann es auch von Fachleuten aus einer Eingliederungs-
hilfe entsprechend erarbeitet werden; denn das BTHG muss sich ja zukünftig auch 
im PfleWoqG wiederfinden. Da geht es um Selbstbestimmtheit. Da geht es um Se-
xualität. Da geht es auch darum, dass ein Mensch mit einer Behinderung abends 
auch mal erst um 23:00 Uhr heimkommen darf; und ja, er darf ein Bier trinken. Er 
ist ein Bürger. Das ist uns auch ganz wichtig.

Natürlich gibt es Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung, die sehr pfle-
gebedürftig sind. Da überschneidet es sich dann. Für sie braucht man noch mal ei-
gene Regelungen. In der Behindertenhilfe muss zwischen k – körperbehindert, g –
 geistig behindert und s – seelisch behindert unterschieden werden. Wenn jemand 
aus der Psychiatrie kommt und stationär wohnt und es wird nach AV PfleWoqG ge-
prüft, ob ihm alles ansonsten gut gemessen ist, ist das im Endeffekt eigentlich am 
Ziel vorbeigeschossen.

Die FQA-Prüfer müssen Kenntnis von der Behindertenhilfe haben. Es kann nicht 
sein, dass sie nur aus der Altenhilfe kommen und es aus dem Blickwinkel sehen. 
Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen.

Wichtig ist auch, dass wir Ordnungsrecht und Leistungsrecht zusammenbringen. 
Es kann nicht angehen, dass FQAn Vorgaben machen, bei denen der Bezirk 
Schnappatmung kriegt und dann wieder wir als Eingliederungshilfeträger ein Pro-
blem bekommen, wie wir das refinanzieren. Dann wird geklagt, und wir hängen oft 
in der Luft. Wenn man das im Vorfeld besser berücksichtigen und auch die Bezirke 
miteinbinden würde, dann könnte man diese Fallen, über die man im Alltag immer 
wieder stolpert, zumindest mal mit einer Schneeschaufel auf die Seite schieben.

Ja, ich stimme zu: Der Schwerpunkt muss auf Beratung und Begleitung liegen. 
Aber natürlich müssen auch Kontrollen sein. Das ist ganz wichtig.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist mir, dass wir bei Bestandsbauten andere Regelun-
gen bekommen; denn sonst müssen wir Häuser, die vierzig Jahre alt sind, im Prin-
zip plattmachen – sie sind irgendwann mal mit Steuergeldern gebaut worden – und 
neue Häuser hochziehen, die auch wieder irgendwie jemand zahlen muss. Es 
kann auch nicht sein, dass das in einem Kreis von der FQA bezüglich Bestands-
bauten anders entschieden wird als im Kreis B oder C.

Ansonsten schließe ich mich dem, was Herr Auer zur Behindertenhilfe gesagt hat, 
an. Das ist genau das, was er eigentlich vorhin schon zum Ausdruck gebracht hat. 
Das brauche ich nicht noch mal wiederholen.
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SV Siegfried Benker (München Stift GmbH): Danke für die Einladung! Ich spreche 
hier für die München Stift. Die München Stift ist die größte Einrichtung für die stati-
onäre Langzeitpflege, aber auch für den größten ambulanten Dienst und verschie-
dene andere Einrichtungen, die wir in München haben. So ungefähr fast jeder drit-
te alte Mensch, der pflegebedürftig ist und in einem Pflegeheim wohnt, wohnt in 
einem Haus der München Stift. Von daher haben wir mit unseren Häusern, knapp 
3.000 pflegebedürftigen Menschen bei uns und über 2.000 Mitarbeitenden im 
Laufe der Jahre durchaus Erfahrungen zu verschiedenen Bereichen gesammelt. – 
Vieles ist angesprochen worden. Das will ich alles nicht wiederholen, mag aber ei-
nige Punkte, die angesprochen worden sind, etwas herausarbeiten.

Ganz wichtig ist noch mal der Satz, der vorhin gesagt wurde: Sie werden Qualität 
in kein Haus hineinkontrollieren. Dieser Satz ist wichtig. Ich mag ihn deshalb wie-
derholen, weil Sie als Politikerinnen oder Politiker später darüber entscheiden, wel-
che weiteren Kontrollmöglichkeiten Sie in eine AV Pflege- und Wohnqualitätsge-
setz hineinnehmen wollen. Ich bitte Sie: Tun Sie das nicht! Die Misstrauenskultur 
gegenüber der stationären Langzeitpflege ist immens, und es macht nicht immer 
nur Spaß, in dem Bereich zu arbeiten, auch den Mitarbeitenden nicht. Sie werden 
es nicht hineinkontrollieren, egal wie oft Sie kommen.

Ich möchte dazusagen: Bei mir gilt in allen Häusern eine klare Regel. Wenn wir 
einen Vorfall haben, welcher Art auch immer, dann rufen wir von uns aus die FQA 
an. Wir melden uns dort. Wir bitten um Beratung, wir nehmen sie mit rein. Das 
heißt, wir rufen dann auch dreißig-, vierzigmal im Jahr bei der FQA an. Wir warten 
nicht, bis sie kommen. Sondern ich habe überhaupt nichts gegen die Kontrollen. 
Ich habe nichts dagegen, dass die FQA im Haus ist, dass der MDK im Haus ist. 
Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn wir von uns aus Prävention nicht im 
Haus haben, wenn wir Pflegequalität nicht im Haus haben, wird es auch nicht hi-
neinkontrolliert werden. Dies kann ich Ihnen aus der Erfahrung von zehneinhalb 
Jahren, die ich das jetzt mache, mitgeben: Es wird nicht hineinkontrolliert.

Vorhin ist gesagt worden: Wir brauchen die Prüfung des echten Ist-Zustandes in 
den Häusern. – Wenn die FQA kommt, auch unangemeldet, kommt sie in ein Haus 
– ich habe Häuser mit 250 Bewohnerinnen und Bewohnern im Durchschnitt – und 
sucht sich 9 Pflegebedürftige nach dem Zufallsprinzip aus. Diese 9 Pflegebedürfti-
gen nach dem Zufallsprinzip werden gefragt: Wollen Sie das machen? – Dann wer-
den die Angehörigen angerufen: Sind Sie einverstanden, dass wir den Pflegebe-
dürftigen, also Ihren Vater, Ihre Mutter, Ihre Großmutter, hier entsprechend prüfen? 
– Dann findet die Prüfung auch statt – bei 9 Leuten. Dann kann es sein, dass Sie 
feststellen, dass eine Pflegefachkraft vergessen hat, beispielsweise etwas zu do-
kumentieren, und dann habe ich hier ein Thema. Aber es kann auch sein, dass Sie 
die Bewohnerin nebenan kontrollieren und gar nichts feststellen. Von daher werden 
Sie keinen echten Ist-Zustand als Ergebnis haben. Wenn die Struktur in den Häu-
sern nicht stimmt, dann wird es nicht hineinkontrolliert.

Das führt mich jetzt zu dem ganz entscheidenden Punkt: Die Struktur der Häuser 
muss stimmen. Die Forderung, die ich daraus für mich entnehme, ist: Wir brauchen 
nicht die FQA und den MDK, die beide Ähnliches prüfen, die ähnlich kontrollieren 
und die teilweise in relativ kurzen Zeitabständen kommen. Mein Vorschlag wäre, 
dass die FQA anlassbezogen kommt, und dann ganz oft. Wenn es Anlass gibt, 
kommt sie wirklich ganz oft. Der MDK kommt, um die Struktur anzuschauen und 
die Struktur zu prüfen. Für die FQA hätte ich weiterhin den Vorschlag: Die Themen, 
die relevant sind – Gewalt in der Pflege, freiheitsentziehende Maßnahmen –, alle 
großen Themen müssen regelmäßig in den Häusern angeschaut und durchdisku-
tiert werden; die FQA kommt und sagt: Wir sind vier Tage bei euch. Wir wollen mit 
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euch diskutieren. Wo steht ihr beim Thema Gewalt in der Pflege? Wie habt ihr die 
Prozesse dafür aufgesetzt? Wie kontrolliert ihr das in euren Häusern?

Das sind die echten Themen. Dann kommen Sie in die Struktur in den Häusern hi-
nein. Das wäre mein Vorschlag, sich wirklich die Struktur, die Prozesse in den Häu-
sern anzuschauen. Dann kommen Sie weiter. Aber Sie kommen nicht weiter, wenn 
Sie beispielsweise immer wieder kommen und Einzelprüfungen in all den Häusern 
machen. Wie gesagt, wir haben überhaupt nichts gegen diese Prüfungen. Wir 
rufen von uns aus an, auch dann, wenn ich denke: Das erfährt die FQA nie. – 
Dann rufe ich trotzdem an. Ich sage: Anrufen! Wir werden das Ganze jetzt hier be-
kannt geben. Wir werden versuchen, die Themen weiterhin zu verfolgen, weil es 
uns darum geht, die Themen entsprechend auch den Mitarbeitenden mitzuteilen: 
Achtung, diese Themen sind relevant! Die müssen wir machen. – Das wäre der 
eine Punkt.

Das Zweite, was ich noch ansprechen möchte, ist gerade mal so nebenbei gekom-
men, das Thema Teilhabe. Das gilt natürlich sowohl für die Menschen in den Pfle-
geheimen, bei uns, als auch für die Menschen in der Behindertenarbeit. Das ist 
überhaupt keine Frage. Auch ein 85-Jähriger hat Anspruch darauf, dass seine 
Partnerin nachts bei ihm übernachtet. Er hat einen Anspruch darauf, dass er 
abends ein Bier trinken gehen kann, und auf alles andere, was dazugehört. Was 
natürlich manchmal für Unordnung in den Häusern sorgt, um das auch mal ganz 
kurz zu sagen. Dann ist halt nicht alles immer so super ordentlich und durchorgani-
siert, sondern dann beginnt das Leben in den Häusern. Dann ist das halt dement-
sprechend so. Das werden wir auch weiterhin so verfolgen.

Das dritte Thema ist schon ganz kurz angesprochen worden. Die AV Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz wird im Jahr 2036 sozusagen den Abschluss der Umbau-
maßnahmen benennen. Es wird also gesagt: Achtung, bis dahin müsst ihr die Um-
baumaßnahmen haben. Bis dahin müsst ihr entsprechende Vorgaben erfüllen für 
die Frage der Einzelzimmerplätze, für die Zimmergrößen etc. – Das wird gleichzei-
tig bedeuten, so habe ich den Eindruck, dass Pflegeplätze in Bayern verloren 
gehen. Schon jetzt gehen ununterbrochen durch die Vorgaben Pflegeplätze verlo-
ren, weil die Größen nicht eingehalten werden können, weil die Umbaumaßnah-
men nicht funktionieren, weil all das nicht kommt. Das heißt, wir verlieren in Bayern 
eine ganze Menge an Pflegeplätzen, brauchen aber deutlich mehr. Die Stadt Mün-
chen hat für sich berechnet, dass sie bis zum Jahr 2030 – das ist in sieben Jahren 
– 1.000 vollstationäre Pflegeplätze mehr bräuchte. Niemand weiß, woher die kom-
men sollen. Gleichzeitig verliert man aber durch die Art und Weise der Vorgaben 
für diese ganzen Themen immer weitere Pflegeplätze, und im Jahr 2036 wird die 
große Problematik sein: Werden alle Umbaumaßnahmen, die bis dahin sein soll-
ten, damit die Häuser entsprechend modernisiert sind, auch wirklich umgesetzt 
sein? – Ich würde sagen, nein, sie werden nicht umgesetzt sein; denn niemand 
weiß, wie die Finanzierung aussehen soll, wie die Umbaumaßnahmen laufen sol-
len, wo die alten Menschen hinsollen, solange im Betrieb umgebaut wird. All das 
sind Themen, die bei einer Novellierung mitberücksichtigt werden sollten.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Es passt gut, dass sich jetzt Frau Han-
ke-Ebersoll gemeldet hat. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den neben ihr sit-
zenden Präsidenten des Landesamts für Pflege, Herrn Achim Uhl, noch herzlich zu 
begrüßen. Ich glaube, das ist noch nicht geschehen. Schön, dass Sie auch unter 
uns sind! Wir sind doch komplett aufgestellt heute in der Pflege.

Gast Dr. Marianna Hanke-Ebersoll (MD Bayern): Herr Seidenath hat vorhin 
schon kurz gesagt, dass ich beim Medizinischen Dienst das Thema Pflege verant-
worten darf, damit natürlich auch das Thema der Qualitätsprüfungen. Weil das jetzt 
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schon zwei-, dreimal erwähnt wurde, möchte ich nur ganz kurz ein paar Aspekte 
beleuchten, auch wenn wir jetzt offiziell heute nicht gehört werden.

Ein Thema ist vorhin schon angesprochen worden: Die Zusammenarbeit zwischen 
der FQA und dem MD war früher anders, als sie heute ist. Ich denke, unter ande-
rem hat Corona dazu geführt, dass man gewisse Distanzen zum Teil einfach auch 
mitbekommen hat. Aber – darauf lege ich Wert – es ist relativ herausfordernd, 96-
mal unterschiedlich zu agieren, wenn wir eine einheitliche Struktur haben – jetzt 
aus unserer Sicht betrachtet. Der Medizinische Dienst ist zentral aufgestellt. Der 
Medizinische Dienst ist quasi von der Nordseeküste bis in den Süden zentral in 
den Inhalten aufgestellt. Von daher ist es sicherlich ein weites Feld.

Wir haben vor Ort definitiv die Kommunikation. Vor jeder Prüfung schauen wir, was 
wir von den Heimaufsichten haben. Da gibt es einen ganz regen Austausch. Wir 
erhalten alle Prüfungen der Heimaufsichten und umgekehrt genauso, sodass wir 
hier natürlich die Transparenz bezüglich der Ergebnisse haben. Und genau das, 
was jetzt auch schon zum Teil durchgeklungen ist: Wenn wir in den Prüfungen sind 
– das ist immer noch so, das war nicht nur früher so, das wird auch jetzt so gelebt 
– und ordnungsrechtliche Aspekte wahrnehmen oder gemeinsam Prüfungen been-
den, dann kommt selbstverständlich die Heimaufsicht dazu. Wir rufen dort an, und 
dann wird die Heimaufsicht dazugeholt, um gleich dieses Thema zu adressieren.

Das Thema "Zahnloser Tiger" hatten wir vorhin ganz kurz. Ich möchte es an der 
Stelle ein bisschen relativieren. Denn wenn ich in einer Einrichtung bin und eben 
nicht gleich den Schlüssel in der Tür umdrehen kann, kann es auch eine Chance 
sein, dass ich Themen ganz neutral aufgreifen und mitnehmen kann. Wir sind ja 
quasi ausführend und unterstützend für die Arbeitsgemeinschaft der Kranken- und 
Pflegekassen. Frau Krist sitzt auch hier vorne mit in der Runde. Sprich das ver-
tragsrechtliche, leistungsrechtliche Thema haben wir im Fokus für die Arbeitsge-
meinschaft der Kranken- und Pflegekassen mit unseren Maßnahmen, die wir dann 
in der Prüfung auch entsprechend formulieren und die dann ihre Wege über die 
ARGE gehen.

Was hier jetzt auch angeklungen ist und ich gern noch kurz adressieren möchte, ist 
das Thema der Stichprobenziehung. Es kam jetzt an verschiedenen Stellen, dass 
wir nur – in Anführungsstrichen – 9 Stichproben haben. Die Qualitätsprüfungsricht-
linie QPR der Medizinischen Dienste ist im stationären Setting 2019 novelliert wor-
den. Corona hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt alle miteinander, also 
sowohl Leistungserbringer also auch Medizinische Dienste, noch nicht ganz so viel 
Übung darin haben. Aber ein wesentlicher Punkt sind zum Beispiel die Ergebnisin-
dikatoren. Was sind Ergebnisindikatoren? Die stationäre Einrichtung ist zweimal im 
Jahr dazu aufgerufen und verpflichtet, 100 % der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach festgelegten, wissenschaftlich erarbeiteten Kriterien zu erheben. Das heißt, 
es gibt zweimal im Jahr, ganz vorsichtig formuliert, eine Vollerhebung. Jetzt ist na-
türlich die Frage – und die ist wirklich noch weiter zu bearbeiten –: Was passiert 
mit diesen Erkenntnissen? Schaut sich das einer an? Wird daraus eine Schlussfol-
gerung gezogen etc. pp.?

Da bin ich ganz bei Ihnen oder auch hier bei der Runde: Wir haben miteinander 
noch viel Arbeit vor uns, da zu überlegen, wie wir Landesrecht und Bundesrecht 
zusammen hinbekommen und wie wir das in den Qualitätsthemen entwickeln kön-
nen, um eben auch präventive Ansätze zu haben. Auch das hat uns massiv als 
Prüfinstitutionen miteinander beschäftigt – sowohl mit dem StMGP als auch mit 
dem LfP als auch mit der ARGE zusammen –, in die Fehlersuche zu gehen und zu 
sagen: Es kann doch nicht sein, dass diese Fälle wie in Schliersee immer wieder 
hochkommen. Woran liegt es denn? Wie können wir es ändern?
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Da sind Ansätze da. Wir haben immer Modelle gefunden. Auch mit Herrn Schraml 
zusammen haben wir in der Kommunalen Altenhilfe Bayern ein ganz wunderbares 
Pilotprojekt zum Thema Beratung gemacht, das die Einrichtungen auch betrifft, in-
dividuell zum Thema Dokumentation. Da ist eine ganze Menge in Bewegung, was 
zusammen organisiert gehört.

Da bin ich jetzt bei Herrn Schulenburg. Mir fehlt schon noch eine Ebene dazwi-
schen. Wenn man in der Zusammenarbeit Vernetzung adressieren möchte – die 
Kräfte zu bündeln und die Aktivitäten, die wir an den einzelnen Stellen haben, auch 
im Sinne von Best Practice transparent zu machen –, fehlt mir die Arbeitsebene 
dazwischen, die neben der rein operativen Kommunikation der Heimaufsicht mit 
den MD-Prüfern vor Ort und der Ebene, die ich quasi jetzt in Persona mit Frau Rei-
serer, dem StMGP etc. habe, sagt: Okay, jetzt setzen wir, die es wissen, uns mal 
zusammen und werten aus: In welche Richtung müssen wir gehen? Wie wollen wir 
einheitlich agieren? Welche Einrichtungen sind momentan potenziell gefährdet und 
warum? Haben wir ähnliche Kriterien? Um dann im nächsten Schritt auch sagen zu 
können: Was können wir denen anbieten?

Ich bin vollkommen bei Ihnen: Qualität prüfe ich nicht hinein. Ich kann nur unter-
stützend beraten. Das nehme ich sehr positiv sowohl von Herrn Sigl-Lehner als 
auch von Herrn Schraml mit. Das ist auch wirklich der Wunsch: Bitte unterstützt 
uns! – Wer wären wir, wenn wir nicht miteinander sagen würden: Ja, natürlich. Also 
wenn Hilfe gewünscht ist und wir die Expertise haben, versuchen wir doch, das da-
hingehend aufzubauen.

Abg. Thomas Huber (CSU): Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte 
Damen und Herren, erst einmal ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren heutigen Be-
such und den fachlichen Austausch, den ich für absolut notwendig und wichtig 
erachte. Ich glaube, es werden gerade aus diesen fachlichen Äußerungen der un-
terschiedlichen Träger und der unterschiedlichen Strukturen die Schnittstellen, 
aber natürlich auch die unterschiedlichen Bedarfe gerade von Pflege und Einglie-
derungshilfe erkennbar.

Wir, Kollege Bernhard Seidenath und ich mit unseren beiden Arbeitskreisen, hatten 
noch einen ergänzenden Antrag gestellt, der auch heute zur Behandlung ansteht, 
nämlich die Berücksichtigung der Eingliederungshilfe im Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetz noch einmal herauszustellen. Ich bin sehr dankbar für die Äußerungen 
auch von Frau Lüddemann und von Herrn Dr. Auer, insbesondere was das Thema 
der Voraussetzungen und Qualifikationen des Personals der FQA angeht.

Deswegen nachvollziehbar eine Nachfrage an die Bezirksebene, die heute Gott sei 
Dank auch vertreten, aber leider nicht mit fachlichen Teilnehmern in der Anhörung 
aufgerufen ist. Aber anwesend und – ich denke auch – sprechfähig sind Herr Wild 
und Frau Holzmann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden vielleicht auf die Frage 
eingehen möchte bzw. auf das, was Frau Lüddemann und Herr Auer gesagt haben 
zu den Unterschieden in den beiden Bereichen. Frau Lüddemann hat ja gesagt, im 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz müssen zukünftig Eingliederungshilfe und Pflege 
getrennt werden. Herr Auer hat die Qualifikation des Prüfpersonals angesprochen. 
Vielleicht noch einmal an Sie oder die Bezirksebene die Fragestellung, ob Teilha-
beaspekte der Eingliederungshilfe ausreichend berücksichtigt werden. Das wäre 
der eine Aspekt.

Dann eine Nachfrage an Herrn Sigl-Lehner aus der Praxis. Sie haben davon ge-
sprochen, dass Sie einen echten Bürokratieabbau für absolut notwendig erachten. 
Vielleicht könnten Sie noch einmal darauf eingehen, wo genau. Das wäre für uns 
als Legislativorgane ein ganz wichtiger Hinweis.
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Abg. Ruth Waldmann (SPD): Eigentlich nur eine ganz kurze Frage, die schon di-
rekt an die Stelle passt. Wir müssen uns jetzt einfach alle ein bisschen disziplinie-
ren, dass wir nicht kommentieren. Sondern wir sind bei einer Anhörung und hören 
Ihnen zu, und unsere Schlüsse müssen wir dann natürlich gesondert ziehen.

Meine Frage ginge an Herrn Dr. Schulenburg gleich mit der ersten Wortmeldung. 
Sie haben gesagt, es ist unter anderem schwierig, weil es auch einen Personal-
mangel in den Landratsämtern gibt, was die FQA angeht. Wie ist es denn da ei-
gentlich mit der Qualifikation? Also nicht nur: Haben Sie zu wenig Kräfte, die die 
FQA in dem erforderlichen Umfang ausüben können? Sondern auch: Wie sieht es 
aus mit deren Qualifikation? Wie kann sichergestellt werden, dass tatsächlich Per-
sonen, die die Pflege wirklich qualifiziert beurteilen können, eingesetzt werden, 
damit man nicht nur Papier kontrolliert, sondern eben tatsächlich die Pflege unter 
die Lupe nimmt? Und – das schließt sich an das an, was Kollege Huber gerade ge-
sagt hat – davon noch mal speziell, was auch das Thema Eingliederungshilfe an-
geht, also beides.

Gast Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter der Staatsregierung): Ich will es bei 
einem relativ kurzen Appell belassen, weil schon so vieles gesagt ist. Mir kommt 
einfach bislang ein Aspekt deutlich zu kurz, nämlich der Aspekt, dass die Bandbrei-
te der Wohn- und Lebensformen, die von diesem Gesetz abgebildet wird oder ab-
gebildet werden muss, wesentlich größer ist als das, was wir hier bislang diskutie-
ren.

Im Gefolge des BTHG und der UN-Behindertenrechtskonvention bilden sich dan-
kenswerterweise immer mehr Wohnformen, inklusive Wohngemeinschaften etc., 
die auf einen deutlich höheren Grad an Selbstbestimmung und Eigenständigkeit 
ausgelegt sind als viele der klassischen Wohnformen. Die Bedürfnisse dieser sich 
neu entwickelnden Wohnformen müssen im PfleWoqG einfach sauber identifiziert 
und abgedeckt sein. Es muss also Planungssicherheit herrschen.

Wir haben hier ganz häufig kleine Projekte, die von kleinen Vereinen, Elterninitiati-
ven und dergleichen mehr organisiert sind. Sie brauchen Planungssicherheit. Sie 
müssen genau wissen, wann und unter welchen Umständen eine Privilegierung 
möglich ist. Sie brauchen auch die entsprechende Flexibilität, wenn es vielleicht 
einmal an einem einzigen Kriterium zu scheitern droht, dass eine Wohngemein-
schaft privilegiert werden kann. Für sie wäre es im Übrigen auch eine Katastrophe, 
wenn der Grundsatz "Beratung vor Anordnung" irgendwie aufgegeben würde; denn 
das ist für sie sozusagen eine Art Lebensversicherung, dass solche Projekte über-
haupt möglich sind. In diesem Kontext muss auch die angekündigte Prüfung abso-
luter Regelfall und die unangekündigte Prüfung die Ausnahme sein.

Noch ganz kurz: Ich bin durchaus nicht der Meinung, dass wir, um die zu Recht 
hervorgehobenen Unterschiede zwischen Eingliederungshilfe und Pflege ordentlich 
zu identifizieren und abzudecken, zwei Gesetze brauchen. Ich glaube, wir müssen 
sie, wie gesagt, in einem Gesetz sauber identifizieren und sauber auseinanderhal-
ten. Meine Befürchtung ist: Wenn wir hier zwei Gesetze an den Start bringen, ma-
chen wir aus den Graubereichen Dunkelfelder und riskieren am Ende vielleicht, 
dass die Grenzfälle, die wir hier haben, von gar keinem Gesetz mehr abgedeckt 
werden.

Gast Jakob Wild (Bayerischer Bezirketag): Ich würde gern für die Bezirke als Trä-
ger der Eingliederungshilfe die Aspekte, die gerade schon angesprochen wurden, 
noch mal aufgreifen. Ich würde jetzt aber ungern vorgreifen, weil sich der nächste 
Themenblock noch ausgiebiger mit der Thematik beschäftigen wird. Deswegen 
möchte ich mich auf einen Aspekt konzentrieren, und das ist die Qualifikation des 
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Personals, vor allem die Qualifikation des Prüfpersonals. Was ist da erforderlich? – 
Das wurde vorher auch schon von Herrn Mück und von Herrn Dr. Auer angespro-
chen.

Ich glaube, wir brauchen tatsächlich mehr Know-how und mehr Qualifikation, auch 
was die Teilhabe, was die Eingliederungshilfe angeht, beim Prüfpersonal. Wir un-
terhalten uns heute über das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz. Das trägt schon im 
Namen die Pflege. Die Teilhabe ist im Pflege- und Wohnqualitätsgesetz im Namen 
im Moment nicht enthalten. Ich wage die These, dass das schon auch einen gewis-
sen Schwerpunkt des Gesetzes zeigt. Ich glaube, wir müssen deutlich mehr Know-
how bei den Prüfungen im Hinblick auf die Eingliederungshilfe in die Praxis bekom-
men. Da müssen wir bei den Qualifikationen anknüpfen, auch bei den Vorgaben für 
die Qualifikationen. Im Moment sind es in der Regel Pflegefachkräfte und Verwal-
tungsfachkräfte, die diese Prüfungen durchführen. Da brauchen wir mehr Ausbil-
dung und mehr Qualifikation im Hinblick auf die Eingliederungshilfe. Beim nächsten 
Themenblock werden wir noch genauer darauf eingehen. Da würde ich dann gerne 
noch einmal ergänzen.

SV Georg Sigl-Lehner (VdPB): Wo konkret kann man jetzt mit Bürokratie wirklich 
Wirkung erzeugen? – Der erste wichtige Termin ist der 01.03.2023. Vielleicht ist 
das vielen noch gar nicht so bewusst, aber mit morgen fallen schon mal eine 
ganze Reihe von bürokratischen Vorgaben weg, indem die ganzen Nachweispflich-
ten wegfallen – Testnachweise, Besuchsnachweise und, und, und. Das ist schon 
mal ein erster Schritt. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so beabsichtigt worden; es 
hat ja auch keiner die Absicht gehabt, dass eine Pandemie durchläuft. Wir werden 
morgen aufatmen. Vielleicht geht es da vielen Kolleginnen und Kollegen nicht an-
ders.

Wo kann man Bürokratie tatsächlich und dauerhaft abbauen? – Wir müssen jetzt 
endlich einmal darlegen, welche Beweispflichten es braucht. In der Pflege wird so 
gut wie alles dokumentiert, immer vor dem Hintergrund und in der falschen Annah-
me, dass man immer mit einem Bein im Gefängnis steht. Ich denke, dem ist nicht 
so. Ich denke nach langen Jahren in der Pflege, dass es vieles gibt, was nicht 
nachzuweisen ist, weil es einen Immer-so-Beweis gibt. Vielleicht sollten wir uns da 
mal mit Juristen und dann auch mit der Politik auf den Weg machen darzulegen, 
was denn wirklich dokumentiert werden muss.

Ich finde sehr schade, dass die zu Anfang der 2010er-Jahre eingeführte SIS nach 
und nach verschwindet und sich immer weniger auch in der Praxis zeigt. SIS war 
die "Strukturierte Informationssammlung", ein Instrument einer einheitlichen Pflege-
dokumentation, die leider seit mehreren Jahren nicht weiterentwickelt und nicht 
weiter manifestiert wurde. Wir sollten uns das wieder nach vorne holen.

In dem Zusammenhang, wenngleich ich das Instrument QPR wissenschaftlich 
nicht in Zweifel ziehe: Dieses neue Prüfinstrument, das jetzt letztendlich die Grund-
lage für die MD-Prüfungen ist – noch mal, pflegefachlich kein schlechtes Instru-
ment –, hat zu einer enormen Erweiterung der Bürokratie in den Einrichtungen ge-
führt. Es wurde gerade gesagt: Zweimal im Jahr müssen alle Einrichtungen 100 %, 
also für jeden Bewohner die Indikatoren melden. Das ist kein unerheblicher Auf-
wand. Da ist die Einrichtung massiv beschäftigt. Ich will diese QPR nicht abschaf-
fen. Aber vielleicht sollte man auch einmal einer Evaluation unterziehen, was not-
wendig ist. – Das wären drei Beispiele.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Ich würde die Antwort 
gerne splitten, sodass ich kurz etwas zu den Quantitäten, die Frau Waldmann an-
gesprochen hat, sage und dann zu den Qualitäten, zur Qualifikation an 
Herrn Schwägerl weitergebe; denn er kennt sich da als unmittelbarer FQA-Verant-
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wortlicher im Landratsamt Rosenheim viel besser aus als ich. Er sitzt auch unse-
rem Arbeitskreis vor und hat daher einen guten Überblick über die anderen FQAn.

Zu Ihrer Frage, Frau Waldmann, was die die Quantitäten angeht: Das ist das große 
Problem. Der Landkreis ist auf der einen Seite kommunale Behörde, auf der ande-
ren Seite ist er Staatsbehörde. Dass der Staat dem Vollzug staatlicher Gesetze 
letztendlich auch das Personal folgen lässt, das ist eine Dauerbaustelle zwischen 
den kommunalen Spitzenverbänden und der Staatsregierung. Ich kann das nur 
noch mal in Erinnerung rufen. Dummerweise ist es bei uns nicht mehr im Altbe-
stand der Akten nachprüfbar; es ist mittlerweile über zwanzig Jahre her. Ich habe 
das Schreiben dazu nicht mehr. Aber in der Diskussion standen immer bei Delega-
tion 71 Vollzeitäquivalente im Raum, die damals den Landkreisen zur Verfügung 
gestellt werden sollten. Sie hatten ja auch schon anderes Personal mit im Einsatz.

Die entsprechenden Empfehlungen, was sie dann im Einzelnen tun sollen, erge-
ben sich aus den Organisationsempfehlungen, die ich vorhin schon erwähnt habe, 
für die multiprofessionellen Teams. Die Tätigkeitsbeschreibungen für die Amtsärz-
te, die Pflegefachkräfte, die Sozialpädagogen und auch für die Verwaltungskräfte 
stehen alle eins zu eins in diesen Organisationsempfehlungen. Die kennt auch das 
Ministerium. Sie sind den Leuten, die mit dem Thema zu tun haben, so weit be-
kannt.

Darauf aufsetzend werden die Leute auch über Fortbildungsmaßnahmen bei der 
Bayerischen Verwaltungsschule qualifiziert. Die Einzelheiten würde ich gerne 
Herrn Schwägerl überlassen. Wenn Sie jetzt nach den Stelleneingruppierungen 
fragen, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Gehobener Dienst. Wo aber genau? – 
Amtsärzte natürlich höherer Dienst. Sie werden entsprechend ihrer Berufsqualifika-
tion nach TVöD oder im Beamtenverhältnis eingruppiert.

So viel von meiner Seite. Wie gesagt, hinsichtlich der Quantitäten machen wir ge-
rade mit dem Pflegeministerium die Untersuchung, was die Personalausstattung 
der FQAn heute angeht. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommen wird.

SV Michael Schwägerl (Sprecher des AK PfleWoqG): Sehr geehrte Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren, völlig außer Zweifel ist, dass die Mitarbeiter der 
FQA natürlich entsprechende Qualifikationen brauchen. Mit Sicherheit ist es auch 
eines der größeren Probleme, dass es bis dato einfach keine klaren Vorgaben gibt. 
Deswegen steht auch in meiner Stellungnahme, dass wir es durchaus für extrem 
notwendig erachten, dass an den personellen und organisatorischen Strukturen 
der FQA gearbeitet werden muss und dass diese vereinheitlicht werden müssen.

Die Tatsache, dass die FQA im multiprofessionellen Team arbeitet, heißt ja schon, 
dass es diese vier Professionen gibt, die vertreten sind. Es muss und sollte in 
jedem Fall berücksichtigt werden und wird in der Regel auch berücksichtigt, dass 
die jetzt schon häufig angesprochenen Notwendigkeiten bei Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung auch von unserer Seite, auch von der FQA entsprechend 
bedient und berücksichtigt werden können. Das heißt, es braucht die Professionen 
der Sozialpädagogen. Es braucht natürlich die Professionen mit einer entsprechen-
den Qualifikation in der Pflege, die definitiv nicht ausreichend vorliegt. Denn die 
Einstellungskriterien für Mitarbeiter der Pflege in den staatlichen Gesundheitsäm-
tern sehen nur – "nur" in Anführungszeichen, damit ich hier niemanden verletze – 
die bloßen Qualifikationen einer Pflegefachkraft vor, aber sie machen eben keine 
Vorgaben in Richtung weitere Qualifikation, Altenpflege, Heilerziehungspflege, spe-
ziell auch weitere Qualifikation in Richtung Leitungsmanagement, was wir aber 
durchaus brauchen.
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Deswegen steht auch in meiner Stellungnahme, dass wir vor dem Hintergrund 
durchaus eine Zusammenfassung der Mitglieder des multiprofessionellen Teams in 
einer Organisationseinheit in den einzelnen Ämtern benötigen und dass wir hier 
auf jeden Fall entsprechende Qualifikationsvorgaben, auch Einstellungsvorgaben 
brauchen, die dann auch eine entsprechende Bezahlung der Fachkräfte in diesen 
Bereichen vorsehen.

In den einzelnen Ämtern ist es sehr unterschiedlich geregelt. In jedem Fall ist es 
immer auch ein Problem, dass man in den einzelnen FQAn die teilweise vorhande-
nen Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Organisationseinheiten eingesetzt werden 
– in der Verwaltung, im Gesundheitsamt –, dann auch wirklich zusammenbe-
kommt, wenn man sie braucht. Es ist mit Sicherheit auch Bestandteil der Proble-
matik, dass hier unterschiedlich vorgegangen wird. Das ist verschiedentlich schon 
angesprochen worden. Vor dem Hintergrund ist eine Vereinheitlichung, eine Zu-
sammenfassung der Organisationseinheit FQA in einem Amt in jedem Fall drin-
gend notwendig.

Ansonsten wollte ich einfach noch sagen, damit das auch klar ist, dass es uns als 
FQA schon klar und bekannt ist, dass wir jetzt bereits prüfen müssen vor dem un-
terschiedlichen Hintergrund der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung in den 
entsprechenden stationären Einrichtungen.

Wir erwarten und gehen davon aus, dass das BTHG und die UN-Behinderten-
rechtskonvention im neuen Gesetz, in der Novellierung, vollumfänglich mitberück-
sichtigt werden. Aber auch da bin ich jetzt gleich wieder bei dem Thema: Wir brau-
chen dafür auch die notwendigen Qualifizierungen und qualifizierte Mitarbeiter in 
der FQA.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank! Zum Abschluss dieses 
Blocks möchte ich etwas für eine Anhörung ganz Ungewöhnliches machen; es wird 
auch etwas Gefährliches. Ich würde nämlich gerne die externen Gäste, also die 
außerhalb des Bereichs der Staatsregierung und des Landtags, fragen, welcher 
Position Sie sich denn zuneigen: Der Position von Herrn Dr. Schulenburg und 
Herrn Schwägerl – FQA auf der Ebene der Landkreise, kreisfreien Städte, wie es 
gerade dargestellt wurde? Oder der Position von Herrn Prof. Schraml, Frau Hanke-
Ebersoll habe ich auch so verstanden – eine Ebene höher, also sie auf die Ebene 
der Regierungen zu heben?

Es gibt drei Möglichkeiten der Abstimmung: – a – Schulenburg/Schwägerl, mit der 
FQA auf Landkreisebene bleiben, – b – Regierungen, Schraml, oder – c – die 
Frage spielt für eine gute Qualität überhaupt keine Rolle und ist irrelevant. Das 
würde ich jetzt gerne mal abfragen, wenn ich darf.

Wer ist denn für die Position Schulenburg/Schwägerl? – Okay. Die beiden wahr-
scheinlich auch. Ein durchschlagender Erfolg war das nicht. Wer ist für die Position 
Schraml? – Okay. Und die anderen sagen irrelevant, oder? Gegenprobe: Wer ist 
für c, irrelevant? – Sie enthalten sich überhaupt der Stimme? – Okay. Na gut, rich-
tig erfolgreich war das Projekt nicht. Aber ein kleiner Fingerzeig war es immerhin 
schon. Mit dieser TED-Umfrage gebe ich dann an meine Kollegin Doris Rauscher 
ab.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Dann kommen wir zu Themenblock II, 
"Handlungsbedarf Novellierung PfleWoqG". Bei dem einen oder anderen Wortbei-
trag ist es ja schon ein bisschen angeklungen: Wie gehen wir hier mit dem Bereich 
der Eingliederungshilfe und dem PfleWoqG um? Wir haben auch schon gerade 
von Herrn Kiesel gehört, dass es durchaus gewisse Überlappungen gibt. Was sind 
da Ihre Vorstellungen? Welche Aspekte braucht es für ein modernes Landesheim-
gesetz? Welche konkreten Änderungen sollten in der Novellierung des PfleWoqG 
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vorgenommen werden? Wie bzw. wo muss der Bereich der Eingliederungshilfe 
nach Bundesteilhabegesetz im PfleWoqG verbessert werden? Ich würde noch hin-
zufügen: Ist es sinnvoll, im PfleWoqG zu verbessern, oder braucht man zumindest 
einmal die Debatte, ob es vielleicht sogar eines eigenen Gesetzes bedarf? – Hier 
freuen wir uns auf Ihre Perspektiven und Beiträge.

Gast Barbara Holzmann (Bayerischer Bezirketag): Ich würde dem Ganzen tat-
sächlich voranstellen, dass es auf Ebene des Bayerischen Bezirketages klare Ini-
tiative für ein eigenes PfleWoqG für die Eingliederungshilfe gibt; das ist inhaltlich 
sehr differenziert im letzten Jahr über alle politischen Parteien hinweg verabschie-
det worden. Da gibt es eine ganz starke inhaltliche Position.

Aus Schwaben möchte ich an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Differenzierte-
res berichten. Wir sehen an vielen Stellen in der Art des PfleWoqG überhaupt nicht 
mehr, was das Bundesteilhabegesetz eigentlich von uns will, nämlich die Berück-
sichtigung der individuellen Wünsche der Menschen mit Behinderung. Das ist die 
Stärke im BTHG, dass wir nicht für jemanden etwas machen, sondern dass die 
Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse der Betroffenen die oberste Priorität haben.

Daraus resultieren ganz individuelle, unterschiedliche Dinge, auch im Wohnen. 
Dann kann es vielleicht auch einmal sein, dass jemand sagt: Ich wohne in einem 
Altbestand in einem kleinen Zimmer, und da will ich auch bleiben. Das ist mein Le-
bensraum. Ich bleibe lieber in einem Altbau mitten in der Stadt, bevor ich – nach 
den Kriterien des PfleWoqG mit 25 % barriere-, also rollstuhlgerechten Räumen, 
die ein Mensch mit psychischer Erkrankung aber vielleicht gar nicht braucht – in ir-
gendeinem Gewerbegebiet lande, weil nur dort der Grund vorhanden ist, um ent-
sprechend zu bauen. Es geht um diese individuellen Lösungen, insbesondere im 
Wohnen; das hat Holger Kiesel auch schon angesprochen.

Es gibt einen anderen Bereich. Unsere Sozialverwaltungsleitung hat gesagt: Dem 
gesunden Menschenverstand traue ich oft nicht ganz. – Das muss ich dazusagen. 
Nehmen wir den Personenkreis der schwerstmehrfachbehinderten Menschen. Ver-
langt wird, der oder die braucht ein eigenes Bad. Aber es ist völlig klar, dass dieser 
Mensch nur dann ins Bad kommt, wenn es mindestens zwei Bezugspersonen gibt, 
die mit ihm in ein Pflegebad gehen. Das eigene Bad wird einfach zugesperrt. Das 
braucht es eigentlich nicht.

Der Personenkreis der Menschen mit psychischer Erkrankung: Sie brauchen nicht 
zwingend einen Handlauf. Sie brauchen etwas ganz anderes. Sie brauchen einer-
seits ordentliche Rückzugsräume, die vielleicht klein sein dürfen, und andererseits 
Räume der Begegnung, wo sie, wenn sie es aushalten, in Gruppen etwas zusam-
men machen können.

Das spiegelt das PfleWoqG in keinster Weise wider. Insofern plädieren wir als 
Bayerischer Bezirketag und auch in Schwaben für ein eigenes PfleWoqG im Be-
reich der Eingliederungshilfe.

Es gibt noch einen kleinen Bereich, der uns außerordentliche und ganz große Sor-
gen macht: Das sind Menschen mit herausforderndem Verhalten, die es von Kin-
dern und Jugendlichen angefangen, mit Doppeldiagnosen, sowohl bei Menschen 
mit geistiger Behinderung, in der Psychiatrie, aber auch in der Altenhilfe gibt. Wir 
haben uns in Schwaben mit großen Anstrengungen auf den Weg gemacht, auch 
für diese Menschen individuelle Lebensräume zu schaffen, und scheitern eigentlich 
zum Teil am Ordnungsrecht und natürlich inzwischen auch an dem gravierenden 
Fachpersonalmangel, der vielfach angesprochen worden ist.
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Uns stößt immer wieder auf, dass in manchen Bereichen das Fachpersonal in der 
Nacht wach sein soll. Das wird gefordert von der Prüfung der FQA in Einrichtun-
gen, wo es das überhaupt nicht braucht, also wo es eigentlich ausreicht, wenn je-
mand mit Rufbereitschaft da ist oder auch einfach schlafen darf. Das bindet uns 
bei Nachtwachen unnötig Personal, das wir eigentlich am Tag viel dringender 
bräuchten.

Es gibt eine große Sammlung lauter solcher Sachen, wo die Eingliederungshilfe 
sich nicht in dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz wiederfindet. Es heißt "Pflege". 
Das heißt, die behinderten Menschen und Menschen mit psychischer Erkrankung 
kommen da zu wenig vor mit ihren Bedarfen.

Gast Dr. Jürgen Auer (Lebenshilfe e. V.): Gestatten Sie mir vielleicht die Vorbe-
merkung, dass ich nicht glaube, dass die Güte eines Gesetzes an der Frage, ob 
ein Gesetz oder zwei Gesetze, eine Ausführungsverordnung oder zwei oder drei 
Ausführungsverordnungen zu messen ist, sondern an deren inhaltlicher Ausgestal-
tung. Der Behindertenbeauftragte hat vorhin schon ein paar Kriterien genannt, an 
denen sich so etwas messen lassen muss: am Teilhabegedanken, an den Vorga-
ben der UN-Behindertenrechtskonvention, an den Leitgedanken des Bundesteilha-
begesetzes, an der Frage, wie ich Personenorientierung, Selbstbestimmung und 
Stärkung der Teilhabe ermöglichen kann.

Dann muss so ein Gesetz und müssen natürlich auch die Ausführungsverordnun-
gen praxisnah sein. Sie müssen lebbar sein. Sie müssen bedarfsorientiert sein. 
Dann würde ich sagen, überlassen wir es den Juristen, da eine Gesetzesästhetik 
oder eine Gesetzestechnik zu finden, die das abbildet. Mein Seelenheil hängt nicht 
an der Frage, ein, zwei oder drei, sondern gut, besser oder perfekt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Danke. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich 
denke auch, es geht um die Inhalte und weniger darum, wie viele Gesetze es am 
Ende sind. Trotzdem ist es mit ein wichtiger Punkt, auch für das weitere parlamen-
tarische Vorgehen.

Gast Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (KABayern): Zu Frage 2 zwei Anmerkun-
gen oder ganz wichtige Überlegungen, die uns als Kommunale-Altenhilfe-Träger 
sehr stark beschäftigen.

Das eine ist ganz aktuell das Thema Personalvorgaben. Wir haben relativ viele 
Personalvorgaben im Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, und wir haben jetzt erst-
mals in einer sehr umfangreichen Art und Weise Personalvorgaben auf Bundes-
ebene im SGB XI für Versorgungsvertragshäuser. Diese Vorgaben sind in einem 
sehr dezidierten wissenschaftlichen Verfahren ermittelt worden und sind jetzt seit 
drei Tagen – so weit ich weiß – in Bundesempfehlungen für die Rahmenverträge 
auf Landesebene verfasst worden. Alle Verbände waren dabei. Das Bundesminis-
terium war mit dabei. Ich bin der Meinung, dass man dort jetzt sehr gute Personal-
vorgaben für eine künftige qualitativ hochwertige Pflege hat.

Wir sind in Bayern sogar noch einen Schritt weiter. Dafür vielen Dank auch an die 
Kostenträger! Ich würde mal sagen, wir haben den Rahmenvertrag schon weitest-
gehend unterschriftsreif, auch wenn noch ein bisschen was zu klären ist.

Es wird völlig ausgeschlossen sein, dass wir künftig in Bayern mit zwei Personal-
vorgaben arbeiten. Das heißt, in das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz muss aufge-
nommen werden, dass ordnungsrechtliche Personalvorgaben nicht gelten, solange 
ein Haus dem SGB XI unterliegt und damit den Personalvorgaben aus SGB XI und 
damit den Rahmenverträgen auf Landesebene. Wir können nicht beides beachten. 
Das funktioniert nicht. Das ist unserer Meinung nach eine ganz wichtige Vorgabe 
für ein novelliertes Pflege- und Wohnqualitätsgesetz.
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Das Zweite betrifft die ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Ich habe einmal 
einer Studentin von mir den Auftrag gegeben, ein Referat über das Thema "Ver-
tragsbeziehungen in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft" zu halten. Das 
war etwas fies. Sie ist gescheitert, weil es dermaßen kompliziert ist, dass es nicht 
darstellbar und schon gar nicht an Pflegebedürftige und deren Angehörige vermit-
telbar ist. Dieser Fake, der gefordert wird, nach dem Motto Selbstständigkeit, 
Selbstverwaltung usw. – – Das können Sie alles in einen Vertrag schreiben. Im 
Landkreis Würzburg haben wir alles reingeschrieben, einwandfrei. Aber ob das 
eingehalten wird oder ob das sinnvoll ist? – Das können Sie vergessen. Das ist 
nicht der Fall. Sie müssen das leben. Sie müssen das im Interesse der Pflegebe-
dürftigen leben. Sie brauchen einen Träger. Sie brauchen einen Koordinator, der 
eingreift, wenn die Selbstverwaltung durch Betreuer, durch Angehörige nicht mehr 
funktioniert.

Wir brauchen das vor allem, wenn wir eine wohnortnahe Versorgung von älteren 
Menschen wollen. Im Landkreis Würzburg haben wir das mit acht relativ kleinen 
Pflegeheimen vor Ort mit einem Schlüsselwert von eins zu hundert. 800.000 statio-
när Pflegebedürftige, 80 Millionen Menschen in Deutschland, eins zu hundert, 
52 Landkreisgemeinden im Landkreis Würzburg. Wenn wir vor Ort gehen wollen, 
müssen wir mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften – einer oder zwei, mit 
12, 20 oder 24 Plätzen – da sein. Aber dann bitte nicht mit derartigen Vorgaben! 
Denn die sind nicht umsetzbar. Sie entsprechen auch nicht der Wirklichkeit. Auch 
im Hinblick auf den Versorgungsbedarf: Ich bin der Problemjahrgang 1964 – ich 
kann mich outen –, der später möglicherweise mal das größte Problem unserer 
Gesellschaft darstellen wird. Wir brauchen in der Fläche wohnortnah Versorgungs-
möglichkeiten. Die schaffen wir nicht mit Pflegeheimen, sondern die schaffen wir 
mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften – ergänzend. Also das eine tun, das 
andere nicht lassen.

SVe Christine Lüddemann (Lebenshilfe e. V.): Bevor es daran scheitert und die 
Eingliederungshilfe gar nicht berücksichtigt wird, schließe ich mich natürlich dem 
an, was Herr Auer gesagt hat. Dann brauchen wir eine Ergänzung im PfleWoqG. 
Wichtig wäre mir, dass es eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gibt, die aus Politik, 
Verbandsvertretern, Freier Wohlfahrtspflege, sachverständigen Experten und 
Selbsthilfeorganisationen besteht; sie sollen dabei sein, damit das Ganze nicht nur 
von Außenstehenden entwickelt wird. Wichtig wäre auch, dass es vor allem zeitlich 
befristet ist und regelmäßig evaluiert wird; denn jetzt gibt es kaum Evaluationen zur 
AV PfleWoqG. Das ist jetzt mal hier die erste Aktion. Aber seit 2011 gab es nichts 
in dem Sinn. Ganz wichtig wäre, dass man inhaltlich entkoppelt. In welcher Form 
man das dann macht – so wie Jürgen Auer gesagt hat – und was die Juristen zau-
bern, das ist dann der zweite Punkt. Die werden schon zaubern. Aber man muss 
ihnen vorher sagen, was sie zu zaubern haben.

Gast Klaus Lerch (Freie Wohlfahrtspflege): Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, 
herzlichen Dank für die Gelegenheit, jetzt auch als nicht geladener Experte kurz 
etwas sagen zu können!

Wir haben in der Fachebene der Freien Wohlfahrtspflege bei den Verbänden schon 
intensiv diskutiert: Wollen wir ein eigenes Gesetz PfleWoqG? Wollen wir ein Wohn- 
und Teilhabegesetz? – Da geht es mir wie Herrn Auer. Letztlich ist entscheidend, 
wie die Inhalte in einem solchen Gesetz aussehen. Wenn ich mir die Ziele, die wir 
heute im PfleWoqG ganz vorne stehen haben, durchlese, denke ich mir: Wir brau-
chen da kein eigenes Gesetz, wenn wir diese Ziele mit vernünftigen Maßnahmen 
und vernünftigen gesetzlichen Regelungen auch für die Eingliederungshilfe umset-
zen können. Denn das, was da steht, kann eigentlich nur Basis auch für ein Ge-
setz, für ein PfleWoqG für die Eingliederungshilfe sein, wenn man so will.
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Schwierig finde ich die Diskussion zu sagen, dass es im Grunde doch dasselbe ist, 
ob jemand Pflegebedarf oder einen Eingliederungshilfebedarf hat. Wir haben ein-
fach zwei unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, und die Menschen, die in den 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, also der Behindertenhilfe oder der Sozial-
psychiatrie, wohnen, wohnen dort ja aufgrund einer Anspruchsberechtigung auf 
Teilhabe nach dem SGB IX. Das sind keine Pflegeeinrichtungen. Die Pflege ist 
wichtig. Die Pflege muss dort auch sachgerecht erbracht werden, weil sie auch der 
Wahrnehmung der Teilhabe dient. Wenn wir das so betonen, dann negieren wir 
damit ja nicht den Teilhabeanspruch, den Menschen mit Pflegebedarf auch in einer 
Pflegeeinrichtung haben. Nur für uns ist es relativ wichtig, dass das Recht auf Teil-
habe, das das SGB IX formuliert, ein Recht auf Leistungen im Wohnraum und im 
Sozialraum ist.

Genau das ist das Entscheidende, das den Unterschied zu einer Pflegeeinrichtung 
ausmacht: Die Menschen wohnen nicht nur da – sie sind keine Bewohner, da muss 
ich Frau Herold-Majumdar Recht geben; an der Begrifflichkeit muss man auch drin-
gend etwas ändern –, sondern sie haben Assistenzbedarf, und diesen Bedarf 
haben sie dort, wo sie wohnen. Den haben sie im Sozialraum. Den haben sie dort, 
wo sie arbeiten gehen.

Im Grunde genommen aber reduziert das PfleWoqG heute diese Menschen auf 
ihre Wohnsituation, indem wir beispielsweise Präsenzkräfte, also Fachkräfte auf 
die Einrichtung hin und nicht auf die Unterstützungsnotwendigkeit hin definieren, 
die die Menschen in ihrem Alltag haben. Wir müssten auf die Dauer schon versu-
chen, dass man da klarer trennt. Das kann auch in einem Gesetz sein. Der Punkt 
ist: Wir brauchen klare Prüfkriterien, und die müssen für jeden Bereich auch klar 
definiert sein.

SVe Prof. Dr. rer. medic. Astrid Herold-Majumdar (Hochschule München): Da 
schließe ich sehr gern an. Ich sehe auch weiterhin große Chancen in dem inte-
grierten Gesetz. Wir können sehr viel von der Behindertenhilfe und Heilerziehungs-
pflege lernen. Insofern möchte ich hier auch noch mal die Qualifizierung im Bereich 
der Mitarbeitenden der FQA unterstreichen.

Was ist wichtig für die Novellierung? – Ich denke, dass an wirklich oberster Stelle 
stehen muss, dass wir in der Gesetzesnovelle endlich die Anforderungen an das 
Pflegepersonal konkretisieren müssen, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 und § 16 der Aus-
führungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes. Ich möchte mich hier 
dem Wissenschaftsrat mit seiner Empfehlung anschließen und plädiere für eine 
Quotenregelung im Bereich der akademisierten Pflege und auch im Bereich der 
Pflegefachpersonen zur Stärkung auch der dezentralen fachlichen Verantwortung. 
Die dezentrale fachliche Verantwortung ist meines Erachtens ein ganz wichtiger 
Dreh- und Angelpunkt für die Pflegequalität.

Bisher ist mir in der Diskussion die Vielfallt noch zu kurz gekommen. Das habe ich 
heute von Herrn Benker in einer Vorabdiskussion gelernt, der seine Abteilung oder 
seine Stabsstelle so nennt. In der Wissenschaft reden wir von Diversity. Ich denke, 
dass das sowohl bei den Betreuungs- und Pflegekräften ein riesiges Thema ist als 
auch bei den Bürgerinnen und Bürgern mit Pflege- und Hilfebedarf. Dieses Thema 
muss in der Novellierung unbedingt Einzug finden. Dazu braucht es meiner Mei-
nung nach auch strukturelle Vorgaben, genauso wie für die Nachhaltigkeit. Ich 
habe mich lange mit dem Thema auch wissenschaftlich befasst. Ich weiß nicht, ob 
Sie wissen, dass Gesundheitseinrichtungen – da sind Krankenhäuser ganz beson-
ders, aber auch Pflegeheime eingeschlossen – die größten CO2-Produzenten sind. 
Auch dazu muss sich ein modernes Pflege- und Wohnqualitätsgesetz in irgendei-
ner Form äußern.
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Damit ist ganz eng verbunden, dass der Klimawandel und andere Erscheinungsfor-
men dazu führen, dass wir zunehmend Hitzewellen haben werden, vielleicht auch 
Energieknappheit. Das heißt sowohl Hitzeschutz in den Einrichtungen als auch 
eventuell Kälteschutz werden ein großes Thema sein, genauso wie Pandemiema-
nagement. Jetzt ist die Pandemie zwar gedanklich und auch psychologisch schon 
wieder ein bisschen weiter weg. Das können wir in Zukunft auch nicht völlig struk-
turlos in den Einrichtungen lassen, sondern da braucht es meiner Meinung nach 
auch personelle und formale Strukturen, um hier ein gezieltes Disaster Manage-
ment, wie wir sagen – es gibt ja auch die Disaster Nurse –, betreiben zu können.

Der Katastrophenschutz ist meiner Meinung nach stärker in den Fokus zu nehmen, 
ebenso wie die neuen Technologien. Wir haben jetzt viel von Teilhabe gesprochen. 
Da möchte ich noch in die Diskussion werfen: Digitale Teilhabe und freien Internet-
zugang halte ich für ganz wesentlich, um wirklich gleichberechtigt sozial teilhaben 
zu können. Das ist ohne freien Internetzugang heutzutage gar nicht mehr möglich.

Dann möchte ich gerne noch den Fokus auf Teil drei des Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetzes lenken: Die kleinteiligen Wohnformen, auch Quartierskonzepte – da 
schließe ich mich gern den Vorrednern und Vorrednerinnen an – sind meiner Mei-
nung nach noch viel stärker zu fördern. Denn wir haben ein strukturelles Problem, 
das Machtmissbrauch potenziell Vorschub leistet, dass in den vollstationären Ein-
richtungen die Mietverträge eng mit den Leistungsverträgen in den unterschiedli-
chen Bereichen gekoppelt sind. Das heißt, wenn ich als Verbraucherin mit einer 
Leistung unzufrieden bin, riskiere ich ja meine Wohnung. Wer wird da schon wech-
seln wollen und können? – Das heißt, wir haben erheblich hohe Wechselbarrieren, 
wenn es darum geht, dass ich mit einer Leistung nicht zufrieden bin. Wir wissen 
aus der Wirtschaft und der Lehre der Marktwirtschaft, dass es von der marktwirt-
schaftlichen Wirkung her durchaus zu einer Qualitätssteigerung beitragen kann, 
wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher hier gefördert werden und niedrigere 
Wechselbarrieren haben. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt bei der Novel-
lierung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes zu sein.

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege): Die wesentlichen inhaltlichen Punkte 
wurde gerade von Herrn Lerch vorgetragen. Ich möchte das Rederecht dazu nut-
zen, auf unsere Stellungnahme hinzuweisen. In dieser Stellungnahme der Frei-
en Wohlfahrtspflege sind all die Punkte, die aus dem Bereich der Eingliederungs-
hilfe kommen, kursiv geschrieben. Das ist also nicht eine persönliche Einschätzung 
von mir oder jemand anderem, sondern wir haben ganz bewusst diesen Stil be-
nutzt, um Ihnen deutlich zu machen, wo wir durchaus wichtige Unterschiede 
sehen, noch dazu eine eigene Bewertung aus dem Bereich, was das Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz anbelangt. Darauf wollte ich hinweisen.

Aber abschließend noch dies: Ich habe heute früh drei interessante Zahlen gehört. 
Die Diskussion geht ja darum, möglichst viel detailliert regeln zu wollen. Die Zahlen 
betrafen die Wörter, die das Vaterunser enthält; es sind 56 Wörter. Bei den 
Zehn Geboten sind es 297 Wörter. Bei der EU-Verordnung zum Import von Kara-
mellerzeugnissen sind es 26.911 Wörter. – Das soll jetzt nicht despektierlich klin-
gen, sondern nur ein gewisser Aufruf zu einem gesunden Menschenverstand sein 
bei all dem, was wir heute besprechen. Ich glaube auch nicht, dass wir weiterkom-
men, indem wir den Pflegebereich gegenüber dem Bereich der Eingliederungshilfe 
auf- oder abwerten oder ihn gleichstellen oder sonst was. Sondern ein Stück weit – 
da schaue ich jetzt bewusst zu Herrn Schwägerl – muss all das, was wir hier be-
sprechen, gelebt werden. Das ist der wesentliche Punkt.

Nochmals vielleicht ein Hinweis darauf: Ich denke, jede Kontrollbehörde, egal wel-
che – da kann man bei den Politessen anfangen und irgendwo oben beim Verfas-
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sungsschutz oder sonst wo aufhören –, ist letztendlich dazu da, Missstände festzu-
stellen. Aber da gibt es auch Personen, die das zum Lebensziel machen, und es 
gibt manche, die das in einer gewissen Relation der Menschlichkeit sehen. Dazu 
möchte ich eigentlich bei all dem aufrufen, was jetzt mit gesetzlichen Regelungen 
etc. zusammenhängt: ein gesundes Maß walten zu lassen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das wären von Ihrer Seite schon fast ab-
schließende Worte gewesen, Herr Mück. Da haben Sie mit Sicherheit Recht. Ich 
denke, wir sollten uns auch nicht unbedingt zu den Vorgaben des Imports von Ka-
ramellprodukten hin entwickeln. Da bin ich ganz bei Ihnen. Dennoch ist es eine 
große Herausforderung.

Wir haben noch weitere Wortmeldungen und auch noch die Teile III und IV. Wir 
haben uns gerade abgestimmt. Wenn wir jetzt den Bereich der Eingliederungshilfe 
so weit abbinden können, würden wir diese Teile anschließend zusammenfassen, 
sodass Sie sich dann noch zu den Bereichen Beschwerdemanagement und Ge-
waltschutz im Speziellen in einem Aufschlag zu Wort melden können.

SVe Alexandra Krist (ARGE Pflegekassenverbände): Zunächst noch herzlichen 
Dank meinerseits für die Einladung, auch im Namen der Arbeitsgemeinschaft der 
Pflegekassenverbände, und für die Gelegenheit, Impulse mitzugeben.

Ich würde gern eines vorweg aufgreifen, ohne in die Details einzusteigen, und auf 
unsere Stellungnahme verweisen in dem Punkt, den Prof. Schraml aufgerufen hat. 
Auch wir haben in der Pflegeselbstverwaltung in der Vergangenheit schon die Dis-
sense zwischen Ordnungs- und Leistungsrecht immer wieder mal gespürt und 
haben auch darauf hingewiesen, dass es da Bedarf gibt, eine Harmonisierung her-
zustellen.

Das Ganze wird tatsächlich durch das neue Personalbemessungssystem, das wie 
erwähnt auch wissenschaftlich aufgestellt wurde, jetzt noch mal auf neue Beine ge-
stellt. Ich denke, wir sind als Rahmenvertragspartner auf einem guten Weg, eine 
gute Lösung zu finden. Wir haben uns fest vorgenommen, die Personalausstattung 
in der guten Weise weiterführen zu können, wie wir der Meinung waren, das in 
Bayern bislang gelebt zu haben. Wir sind der Meinung, das gelingt uns mit dem, 
was wir jetzt da im Rahmenvertrag zu regeln versuchen.

Das bedingt aber auch noch mal die Betrachtung dieser Harmonisierungspunkte 
zwischen Leistungs- und Ordnungsrecht, damit der gute Personalmix, der dort vor-
gesehen ist, auch von den Einrichtungen in ihren Organisationskonzepten entspre-
chend abgebildet werden kann. Herr Benker, da habe ich Sie noch im Ohr, wo Sie 
sagen, Sie brauchen einfach auch den Freiraum, damit es möglich ist, in diese 
Qualitätssicherung mit reingehen zu können. Das fließt alles ineinander, auch die 
Frage der Hochschulausbildungen, der Akademisierung, der zur Verfügung stehen-
den Funktionsstellen, beispielsweise im Qualitätsmanagement. Wir haben ver-
sucht, das jetzt auch im Zuge der Rahmenvertragsverhandlungen mit aufzuneh-
men und einen Weg zu schaffen, das zu stärken. Insofern an der Stelle ein Verweis 
auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft, in der wir die Harmonisierungs-
punkte, die wir sehen, aufgelistet haben.

Einen Punkt würde ich gerne noch als Impuls mitgeben. Uns fehlt in dem bisheri-
gen PfleWoqG tatsächlich die Berücksichtigung der teilstationären Einrichtungen. 
Sie sind dort bislang nicht abgebildet. Wir sind schon der Meinung, sie sind eine 
wichtige Säule in der häuslichen Versorgung und kümmern sich eben auch um 
schutz- und pflegebedürftige Menschen. Sachlich-inhaltliche Gründe, warum man 
sie nicht im PfleWoqG hat, haben sich uns nicht erschlossen. Deswegen haben wir 
das auch an der Stelle aufgegriffen.
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Es gibt gewisse Aspekte und Rahmenbedingungen, bei denen uns als Pflegekas-
sen die Zuständigkeiten fehlen. Wir können die Prüfung der Ergebnisqualität in 
Auftrag geben, was wir über den Medizinischen Dienst auch tun. Aber wenn es 
beispielsweise um die baulichen Anforderungen geht, also Raumkonzepte einer 
Tagespflege, ist eigentlich unsere Zuständigkeit zu Ende. Wir haben versucht, über 
den Rahmenvertrag in Bayern an der Stelle Eckpunkte zu setzen, wollen aber an-
regen, das jetzt bei einer Novellierung mit in den Blick zu nehmen und aufzugrei-
fen.

Letzter Aspekt noch: Auch wir nehmen wahr, dass wir zwischenzeitlich so viele dif-
ferenzierte Wohnformen haben, dass wir auch in der Praxis bei der Bewertung 
immer wieder mal an die Grenzen stoßen. Ist es jetzt eine Einrichtung im Sinne 
des PfleWoqG oder ist es das nicht? – Wir merken auch, dass sich da Wohnfor-
men etablieren, wo es guttäte, sie entsprechend mit zu berücksichtigen. Da stehen 
wir gerne zum Austausch zur Verfügung.

Abg. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FREIE WÄHLER): Ich möchte zunächst 
einmal eine Frage an Herrn Schraml stellen. Und zwar haben Sie die spannende 
Frage der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aufgeworfen. Das ist ja auch 
ein juristisches Problem. Es gibt unterschiedliche Urteile und unterschiedliche So-
zialgerichtsentscheide; die kennen Sie sicherlich. Da geht es um die Nichtverein-
barkeit im Leistungsrecht von SGB XI und SGB V. Diese Frage haben wir über-
haupt noch nicht diskutiert. Das heißt also, den Zusammenhang möchte ich gerne 
einmal aufgreifen und vielleicht mit einfließen lassen. Obwohl Herr Mück natürlich 
Recht hat: Wir müssen uns in den Worten beschränken. Dennoch ist es so ein gro-
ßes Problem; denn da kommen wir ja nicht weiter. Da habe ich mich auch als Pfle-
gebeauftragter eingeschaltet. Jetzt gibt es einen Stillstand, bis das vom Bundesso-
zialgericht höchstrichterlich entschieden wird. Da müssen wir irgendwo reagieren. 
Vielleicht ist das dann auch ein Schlüssel dafür, warum die Studentin dieses Pro-
blem nicht hat bearbeiten können – aber das bloß nebenbei; es war spannend, 
dass sie es nicht beantworten konnte.

Die nächste Frage habe ich allgemein an die Experten. Ich denke an die Fragestel-
lung des Handlungsbedarfs. Wir haben jetzt eine Generation von Menschen mit 
Migrationshintergrund vor uns, die in die Pflege kommen. Hier kommt die Frage 
nach kultursensibler, religiös sensibler Pflege auch ins Spiel. Ich denke auch wie-
der an Herrn Mück und daran, dass wir uns konzentrieren müssen. Aber wenn wir 
dazu nichts sagen und wenn ich dazu in dieser Expertenrunde nichts höre, dann 
fehlt mir einfach ein wichtiger Aspekt. Denn dieses Gesetz soll ja nicht nur für 
diese Legislaturperiode taugen, sondern es soll ja über Jahre hinaus Gültigkeit 
haben, und man soll damit arbeiten können. Diesen Aspekt sollten wir nicht außer 
Acht lassen. Deswegen bitte ich die Experten, zu diesem Thema vielleicht noch 
etwas beizutragen, das wir dann dokumentieren können.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Herr Prof. Bauer, genau deshalb haben wir 
diese Frage auch im Fragenkatalog für die Experten mit enthalten. Das steht jetzt 
offiziell unter Themenblock IV. Aber schön, dass die Wichtigkeit durch Sie noch 
einmal zum Ausdruck gebracht wurde! – Ich hoffe, dass Sie den Punkt jetzt im 
nächsten Block mit aufgreifen.

Gast Jakob Wild (Bayerischer Bezirketag): Ich möchte noch einmal den Aspekt 
der Teilhabe und der Eingliederungshilfe kurz aufgreifen, auch unter dem Aspekt, 
was gerade schon im Hinblick auf die Vollziehbarkeit und die – gegebenenfalls – 
Vereinfachung gesagt wurde. Wenn man mit Praktikern über die Vollziehung des 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes in der Eingliederungshilfe spricht, hört man 
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immer wieder: Ja, die Eingliederungshilfe ist doch im PfleWoqG berücksichtigt. 
Dafür gibt es doch Ausnahmevorschriften.

Genau da ist auch ein Problem, dass die Eingliederungshilfe, die Teilhabe im Mo-
ment mehr oder weniger die Ausnahme von der Regel ist – Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetz. Ich glaube, wir müssen genau dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis um-
drehen. Auch die Eingliederungshilfe muss die Regel werden, auch im Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz. Man kann dann darüber streiten: Ist es vielleicht ein Gesetz, 
sind es zwei Gesetze? Aber sie darf eben nicht mehr die Ausnahme von der Regel 
sein, sondern sie muss die Regel sein. Das gilt sowohl für die baulichen als auch 
für die personellen Vorgaben.

Wenn wir die baulichen Vorgaben, die wir jetzt auch im Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetz haben, umsetzen, dann ist man oft bei Einrichtungen. Wir wollen in der Ein-
gliederungshilfe keine Einrichtungen mehr haben, die sehr an Altenhilfe oder an 
Kliniken erinnern. Das wollen wir in der Eingliederungshilfe gerade nicht mehr. Wir 
wollen besondere Wohnformen haben. Genau dafür brauchen wir diese Umkeh-
rung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses. Die Eingliederungshilfe muss geregelt 
werden.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Zur weiteren Planung und Strukturie-
rung unserer Anhörung: Wir würden jetzt gern die Stellungnahmen zu den beiden 
Punkten III und IV zusammenfassen. Dann hätten wir eine Schlussrunde, in der 
jeder Sachverständige noch einmal – je nachdem, wie viel Zeit bleibt – in einein-
halb Minuten, insgesamt also 15 Minuten, uns mitgeben kann, was ihm für die 
künftige Gestalt des PfleWoqG am Wichtigsten ist; dass wir noch einmal klar die 
Pflöcke einrammen können aus Ihren Stellungnahmen heraus, noch mal das Beste 
zum Schluss, konzentriert, knackig und für uns zum Umsetzen am besten geeig-
net.

Wir haben jetzt noch zwei große Blöcke. Peter Bauer hat auf den zweiten schon 
einleitend hingewiesen. Es geht vor allem darum, wie man mit Beschwerden, mit 
Signalen aus den Einrichtungen am besten umgehen kann, wenn man merkt, dass 
etwas nicht passt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner selbst oder deren Vertretung können Hinweise geben. Wie geht das mit 
den Angehörigen und mit den Pflegekräften? Da brauchen wir ein effektives Früh-
warnsystem. Die würden es am ehesten merken, wenn etwas schiefläuft und faul 
ist. Dann gibt es die Frage: Wie weit werden anonyme Hinweisgeber, Whistleblo-
wer eingebunden? Sollen sie im Gesamtkonzert derer, die hier Beschwerden vor-
bringen können, eingebunden werden? Wie können sich Bewohnerinnen und Be-
wohner über Ombudspersonen oder feste Ansprechpartner überhaupt artikulieren? 
Wie können sie etwas anbringen, das ihnen nicht so gefällt, das nicht so passt 
oder nicht in Ordnung ist? – Beschwerdemanagement ist ein wichtiger Punkt, um 
den FQAn und dem Medizinischen Dienst auch die Möglichkeit des effektiven und 
zielgerichteten Einschreitens zu geben.

Gewaltschutz: Wenn man die Würde des Menschen – Artikel 1 des Grundgesetzes 
– hochhält, ist ganz klar, dass Gewalt aus den Pflegeheimen und den Einrichtun-
gen insgesamt verbannt werden muss. Auch hier ist die Frage: Wie kann die Ver-
netzung vorhandener Gremien und Akteure verbessert werden? Wie können Ange-
hörige besser in das Netz integriert werden?

Ich weiß, die zwei großen Punkte sind nicht ganz deckend. Vielleicht kann man das 
trotzdem zusammenfassend machen mit Blick vor allem auf die Frage: Wie können 
wir mit Hinweisen von Bewohnern, Pflegekräften oder anonymer Seite besser um-
gehen? Wie kann man das einflechten? Was ist die Idee der Praktiker, der Exper-
ten hier? Was wollen Sie uns mitgeben?
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SVe Christine Lüddemann (Lebenshilfe e. V.): Eine ganz kurze Anmerkung und 
ein kleiner Aspekt; das andere werden dann die weiteren Experten sagen. Mir geht 
es vor allem darum, dass man auch Menschen, die nicht sprechen können, be-
rücksichtigt, wie auch immer, dass vor allem die FQA in leichter Sprache ausgebil-
det ist, damit sie auch direkt mit den Menschen mit Behinderung in Kommunikation 
treten kann, und auch in unterstützter Kommunikation, also bei Menschen ohne 
Verbalsprache. Das wäre noch ein ganz wichtiger Aspekt.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Genau, mit Pflegegrad 5 beispielswei-
se passiert das auch sehr häufig.

SVe Christine Lüddemann (Lebenshilfe e. V.): Ja, oder bei Menschen mit Autis-
mus.

SV Siegfried Benker (München Stift GmbH): Beide Themen würden eigentlich ei-
gene Hearings vertragen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen möchte 
ich in aller Kürze auf die beiden Punkte eingehen.

Verbesserung des Beschwerdemanagements: Ich habe mal kurz zusammenge-
stellt, wie sich Bewohnerinnen und Bewohner bei uns in den Häusern rühren kön-
nen. An wen können sie sich wenden? An die direkten Mitarbeiter, an die Hauslei-
terin, an die Pflegedienstleitung, an die Wohnbereichsleitung, an die Angehörigen, 
an die Betreuer, an die Geschäftsführung – das machen die Bewohnerinnen und 
Bewohner und die Angehörigen übrigens sehr ausgiebig –, an die FQA, an den 
MDK, an die Öffentlichkeit, an die Presse und an die Politik. Wir sind ein städt-
isches Unternehmen; die Menschen sind nicht gehemmt, an den Oberbürgermeis-
ter oder an die für sie zuständige Bürgermeisterin zu schreiben.

Jetzt habe ich Ihnen zehn Instanzen genannt, an die man sich wenden kann. Ich 
weiß nicht genau, ob es hilft, eine weitere Person oder etwas anderes einzuführen, 
eine elfte Person, an die man sich wenden kann. Ich habe den Eindruck, dass der, 
der sich beschweren möchte und es wirklich tut, immer jemanden findet, bei dem 
diese Möglichkeit besteht. Meine Kolleginnen und Kollegen können mich korrigie-
ren, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich sehe, wo diese Beschwerden alle hinge-
hen, und erfahre so über Schreiben an den Oberbürgermeister von Dingen, die im 
Haus nie benannt wurden. Dann weiß ich: Aha, es geht wieder einmal die Runde. 
– Das ist auch in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, dass solche Beschwer-
den kommen und gesagt wird: Bei mir war folgende Situation; ich bin nicht zufrie-
den. – Denn dann weiß ich, da kann ich jetzt hin und kann etwas tun.

Was mache ich mit einer anonymisierten Beschwerde? – Ich habe bei mir am An-
fang zwei Jahre lang eine eigene E-Mail-Adresse gehabt, über die man sich völlig 
anonym direkt an mich als Geschäftsführer wenden und sagen konnte: Bei mir ist 
Folgendes geschehen. – Tatsächlich kamen im Laufe von zwei Jahren ungefähr 
100 Beschwerden. 99 davon waren von der Qualität: Der Kuchen in der Cafeteria 
heute war wirklich wieder richtig schlecht. – Warum muss das jemand anonym 
sagen? Eine Beschwerde war dabei, die hätte ich gerne weiterverfolgt. Aber leider 
war sie so anonym und so diffus, dass ich damit nichts anfangen konnte.

Dann bekomme ich immer anonyme Briefe. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen 
auch welche bekommen. Bei diesen anonymen Briefen weiß ich nicht, was die 
Menschen oder die Gruppe, die das geschrieben haben, damit erreichen wollen. 
Wollen sie eine echte Verbesserung erreichen, oder wollen sie eine Reaktion der 
Geschäftsführung auf etwas haben, das vielleicht von ihnen anders gesehen wird? 
Nur ein Beispiel: Ich bekomme von einer Gruppe aus einem meiner Häuser klare 
Hinweise, dass die Wohnbereichsleitung in einem Wohnbereich auf eine Art und 
Weise agiert, die nicht in Ordnung wäre. Ich gehe dem natürlich nach und verfolge 
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das Ganze. Was stellt sich heraus? Die anonymen Briefeschreiber hatten das Ziel, 
diese Wohnbereichsleitung auszutauschen, weil es eine Wohnbereichsleitung war, 
die Struktur und Pflegequalität wirklich eingefordert hat, und zwar mit den richtigen 
Maßnahmen. Aber die wollten sie gerne loswerden. Was mache ich mit solchen 
anonymen Hinweisen? Was will jemand erreichen, der anonym schreibt?

Oder ich bekomme zweiseitige Briefe mit allgemeinen Aussagen. Der Hausleiter ist 
jemand, der immer auf eine Weise durchs Haus geht, die ich nicht gut finde. – Was 
mache ich damit? Ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich anonyme Schreiben 
nicht mehr verfolge. Ich kümmere mich nicht mehr darum, außer es steht ganz 
konkret drin: Es hat sich dieses und jenes um die Zeit zugetragen; das müssen Sie 
bitte verfolgen. Das finden Sie auch im Pflegebericht beispielsweise. – Dann kann 
ich damit etwas anfangen. Aber nur mit so konkreten Dingen kann ich etwas anfan-
gen. Dann weiß ich aber auch nicht: Wer hat das warum geschrieben?

Ich persönlich kann mit diesen anonymen Dingen nicht viel anfangen. Sie helfen 
nicht weiter. Wir haben bei uns immer den Spruch: Der Fisch muss auf den Tisch; 
es hilft nichts, wenn er irgendwo in der Ecke liegt und stinkt. – Wenn man Dinge 
nicht benennen will und nicht benennen kann, dann geht es nicht weiter. Es ändert 
sich nichts. Ich würde dringend abraten, das Thema für anonyme Meldemöglich-
keiten noch mal hochzufahren, weil es genau das, was wir brauchen, nämlich ein 
bisschen Mut und Verantwortung in der Pflege nicht voranbringt.

Dann ein konkreter Punkt. Sie fragen, ob es weitere Ansprechpersonen geben 
könnte. Ich habe schon gesagt, dass es eine Menge Ansprechpersonen gibt. Wenn 
Sie eine konkrete weitere Person einführen wollen, bin ich für Sozialpädagoginnen 
oder Sozialpädagogen in den Häusern, die finanziert sind, mit denen die Möglich-
keit besteht, dass sie wiederum ganz viel an Druck aus den Häusern nehmen 
könnten, die auch direkte Vertrauenspersonen für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und für die Angehörigen sein könnten, die viele Brücken schlagen könnten. 
Wenn es diese Möglichkeit gäbe, finanziert Sozialpädagogen in den Häusern zu 
bekommen, fände ich das eine gute Möglichkeit. Sie würden einer Struktur noch 
mal viel an Entspannung bringen. Das bringt mich jetzt in einem großen Schritt 
zum Thema Gewaltschutz; denn sie könnten auch viel an Eskalationsmöglichkei-
ten aus den Häusern nehmen, wenn sie Vertrauenspersonen für Mitarbeitende, für 
Bewohnerinnen und Bewohner, für die Angehörigen, für die Betreuer wären, aber 
nicht in der direkten Pflegehierarchie stünden, sondern etwas daneben. Das wäre 
ein ganz konkreter Vorschlag, den ich unterstützen möchte.

Dann gehe ich nur noch auf zwei Punkte ein. Zum Thema kultur- und diversitäts-
sensible Versorgung in den Einrichtungen: Wir machen das seit dem Jahr 2013 
sehr konsequent. Wir haben sowohl eine eigene Strategie zur interkulturellen Öff-
nung der Langzeitpflege als auch eine eigene Strategie zur Öffnung für LGBTI. 
Das Ganze funktioniert nur in Zusammenarbeit mit den Gruppen. Das ist das Erste.

Das Zweite: Die Häuser müssen sich inhaltlich ändern. Meine erste Frage 2013 
war: Warum kommen denn eigentlich die Migrantinnen und Migranten nicht in die 
Häuser? – Als ich angefangen habe, hatten wir eine Quote von 4 % Menschen mit 
Migrationshintergrund, die sogenannte alte Gastarbeitergeneration, die in den Häu-
sern war. Inzwischen haben wir zwischen 16 und 20 % in den Häusern, weil wir als 
Häuser zu erkennen gegeben haben: Wir sind nicht nur für die – Entschuldigung – 
Biodeutschen, sondern wir sind für alle da. Wir sind wirklich für alle da. Das funktio-
niert durch einen anderen Auftritt, durch andere Sprache, 150 Fernsehprogramme, 
die wir in 12 Sprachen in den Häusern haben, eigene Zeitungen, anderes Essen, 
Halal-Kost. Sie müssen zeigen: Wir sind anders. Wir sind für euch auch da. – Das 
funktioniert nicht andersherum. Es funktioniert nicht, indem man sagt: Ihr müsst ja 
nur kommen. – Das klappt nicht.
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Genauso ist es mit LGBTI. Diese Menschen haben zwei Sorgen: Werde ich wieder 
diskriminiert? Bekomme ich einen diskriminierungsfreien Raum angeboten, wenn 
ich in ein solches Haus gehe? Die zweite Sorge: Verliere ich dort den Kontakt zu 
meiner Community? Diese beiden Sorgen müssen Sie den Menschen nehmen. 
Das wiederum haben wir im Laufe vieler Jahre ziemlich gut geschafft und haben 
das als Teil der Organisationsentwicklung in allen Strukturen, in allen Prozessen 
mit enthalten. Außerdem haben wir eine eigene Stabsstelle Vielfalt – das wurde 
schon erwähnt – mit drei Mitarbeitenden, die genau diese Themen vorantreiben. 
Sie kommen nicht von selbst. Sie müssen wirklich vorangetrieben werden, und es 
wäre auch ganz schön, wenn sie finanziert werden würden. Aber das wiederum ist 
sozusagen der zweite Schritt. Das Erste ist, es muss gefordert werden, dass sich 
die Häuser ändern und entsprechend auf die Menschen zugehen.

Allerletzter Punkt, Frage 4: In Artikel 3 des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 
werden die freiheitsentziehenden Maßnahmen als einziges Konkretes benannt. Ich 
würde vorschlagen, dass das Thema "Gewalt in der Pflege" auch benannt wird.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Als Sie dies erzählt haben, ist mir eine 
Sache eingefallen: Wenn wir so viele Beschwerdemöglichkeiten haben, dann dürf-
te es ja nicht sein, dass es Heime wie Schliersee oder Ebnerstraße gibt. Aber es 
gibt sie halt doch. Deswegen ist es bisher doch nicht so effektiv, wie es scheint.

SV Siegfried Benker (München Stift GmbH): Nur eine Antwort dazu. Es ist nicht 
so, dass die Menschen sich wirklich beschweren. Es ist auch nicht so, dass alle 
Angehörigen ihre Verantwortungen wahrnehmen, die sie vielleicht haben sollten. 
Deshalb will ich noch sagen: Es gibt viele Angehörige, die denken: Lieber nicht be-
schweren; ich habe Angst um den Pflegeplatz. – Das geschieht leider immer wie-
der. Viele andere beschweren sich über bestimmte Situationen eben auch nicht. 
Aber die Möglichkeiten – – Die FQA kannte die Situation ja. Sie war ja jahrelang in 
Schliersee drin. Es war ja nicht so, dass diese Dinge nicht bekannt waren. Es hat 
ja andere Gründe gehabt, warum es dann doch so geendet ist, wie es geendet ist.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Aber genau diese Angst, die Angst 
wovor auch immer, vor Verlust des Pflegeplatzes, Verlust des Arbeitsplatzes usw. –
 – Zu einem guten Beschwerdemanagement gehört, glaube ich, dass man diese 
Ängste abbaut und gleichzeitig die Möglichkeit für hohe Qualität schafft.

Gast Dr. Jürgen Auer (Lebenshilfe e. V.): Das Beschwerdemanagement ist ja Teil 
eines umfassenden Qualitätsmanagements eines Unternehmens und darf nicht 
isoliert von den anderen Vorgaben gesehen werden, die auch in jedem Unterneh-
men umzusetzen sind. Idealerweise gehört ein Corporate Governance Kodex 
dazu. Idealerweise gehört eine Corporate Compliance dazu. Dazu gehört das Ein-
halten des jetzt leider noch nicht verabschiedeten Hinweisgeberschutzgesetzes auf 
Bundesebene. Das heißt, wir müssen das sozusagen in ein gesamtintegriertes 
Paket hineindenken und gucken, was für die einzelne Einrichtung an direktem Kon-
zept notwendig ist und was übergeordnete Unternehmenskonzepte sind, die auch 
für die Einrichtung von Bedeutung sind.

Das war jetzt ein bisschen theoretisch. Aber worauf es mir ankommt, ist: Wenn es 
um Beschwerdemanagement geht, haben wir die verschiedenen Wege – der Kolle-
ge hat sie gerade benannt – und die verschiedenen Ansprechinstitutionen. Aber 
wir brauchen vor allem bei Menschen mit Behinderung das Empowerment, dass 
sie diese Wege auch beschreiten können. Dazu gehört eine Barrierefreiheit in der 
Sprache, im Verfahren usw. Und es gehört die Offenheit dazu, dass klar ist: Man 
kann sich diskriminierungsfrei beschweren. Dazu gehören eine gewisse Aufforde-
rung und Unterstützung. Das heißt, auch Schulungs- und Vernetzungskonzepte 

40
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

86. GP, 79. SO, 28.02.2023

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000322.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000322.html


müssen greifen, damit Menschen mit Behinderung – ich spreche jetzt vor allem für 
Menschen mit geistiger Behinderung – das auch wahrnehmen können. Dann 
kommt den institutionellen Bewohnerbeiräten zum Beispiel noch mal eine ganz an-
dere Bedeutung zu, die hier eine wichtige Vermittlungs-, Anker- und Multiplikato-
renrolle einnehmen können. Vernetzung und Schulung sind zwei wichtige Schlag-
worte, die ich da einfach gerne in diesem Bereich mit verortet sehen möchte.

Gast Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter der Staatsregierung): Auch noch 
mal ein kleiner Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Benker. Da kann 
ich ganz gut zusammennehmen, was Sie gesagt haben, Herr Seidenath und 
Herr Auer. Natürlich haben Sie recht, dass es diese ganzen Beschwerdemöglich-
keiten gibt. Aber die Frage ist doch am Ende: Erstens, auf wie viele davon habe ich 
aktiv in meiner Lebenssituation Zugriff? Und zweitens, wie unabhängig ist die Be-
schwerdeinstitution, an die ich mich wenden kann? – Da kommt ins Spiel, was Sie 
gesagt haben, Herr Seidenath. Diese Ängste, die Sie beschrieben haben, hängen 
ja mit Abhängigkeiten zusammen. Genau diese Abhängigkeiten sind es doch letzt-
endlich, die dann verhindern, dass die Menschen sich beschweren. Deswegen ist 
das Empowerment so wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, den Menschen 
tatsächlich alles zur Verfügung zu stellen, dass sie ermutigt werden, diese Wege 
zu nutzen, und dass sie sie auch praktisch nutzen können. Deswegen würde ich 
den Gedanken, über eine wirklich unabhängige Möglichkeit außerhalb jedes Sys-
tems nachzudenken, schon noch mal aufgreifen wollen.

SV Kai Kasri (bpa e. V.): Ich würde mich dem Grunde nach schon gerne 
Herrn Benker anschließen. Ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Allerdings 
möchte ich mir da kein Urteil für die Eingliederungshilfe erlauben, wo es vielleicht 
dadurch, dass es viel kleinteiliger ist, auch wesentlich komplexer ist. Allerdings 
haben wir zwei, drei Dinge noch nicht erwähnt: Pflege-SOS Bayern und der Patien-
tenbeauftragte, der heute da ist, Herr Prof. Bauer mit einer eigenen Stelle. Letzt-
endlich sind Institutionen vorhanden.

Die Erfahrung bei unseren Trägern ist eigentlich, zumindest in der Altenhilfe, dass 
die Beschwerden durchaus ernst genommen werden. Wir kriegen das ja mit, dass 
die FQAn auf Grundlage von anonymen Beschwerden in die Einrichtungen gehen. 
Wir sehen jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass man da zusätzlich etwas 
schafft.

Unserer Ansicht nach würde es am wenigsten funktionieren, das über die Bewoh-
nervertretungen zu machen; denn da haben wir in vielen Regionen, gerade bei 
kleineren Einrichtungen, das Problem, dass wir kaum noch Bewohnervertretungen 
zusammenbringen. Da haben wir oft nur noch einen Bewohnerfürsprecher. Das 
sind oft nicht so die engagierten Institutionen, die sie in der Theorie sein könnten. 
Da sehen wir es am wenigsten angehängt.

Ein Punkt vielleicht noch zu der kultur- und diversitätssensiblen Versorgung: Ich 
würde dafür plädieren, dass wir uns gut überlegen, wie wir das wirklich in der Flä-
che umsetzen können. Ich finde toll, was München Stift und vielleicht auch noch 
ein paar andere große Träger da leisten. Aber wir vertreten ja zur Hälfte Pflegehei-
me von Einzelträgern mit bis zu 50 Plätzen. Da sehe ich es von der Struktur her – 
wir haben keine Overhead-Strukturen – als schwierig an, das so aufzusetzen, auch 
wenn es wünschenswert wäre. Das heißt aber nicht, dass man das Thema nicht 
bearbeiten muss. Man muss sich nur vorher auch als Gesetzgeber überlegen: Was 
ist in einer kleinteiligen Struktur leistbar?

Wir plädieren für eine Fortbildungsstruktur. Ich bin da aber auch gar nicht so pessi-
mistisch für die Zukunft, weil sich natürlich in den letzten zehn, fünfzehn Jahren die 
Struktur der Mitarbeitenden, der Herkunftsländer und auch der religiösen Herkunft 
völlig verändert hat. Wenn Sie jetzt in eine ganz normale kleine Einrichtung auf 
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dem Land in Bayern gehen, werden Sie bei den Mitarbeitenden nie eine – wie wir 
heute so schön gehört haben – biodeutsche Belegschaft vorfinden, sondern immer 
eine sehr bunte Herkunft. Insofern bin ich nicht so pessimistisch, dass das nicht 
auch schon mal eine gute Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtungen selber 
gewisse Strukturen erarbeiten. Vielleicht macht es Sinn, irgendwo eine Fortbil-
dungsstruktur aufzubauen, die das dann ergänzt.

Gast Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (KABayern): Nur einige Punkte, die noch 
nicht erwähnt worden sind. Mich hat immer gewundert, dass Ärzte – in Gleusdorf in 
Unterfranken zum Beispiel war es so – solche Missstände nicht weitergeben. Sie 
sind unmittelbar dran. Zum Teil sind es auch wirklich Straftaten, Körperverletzun-
gen, die im Raum stehen, und es wird einfach geschwiegen. In dem Haus, das wir 
im südlichen Landkreis Würzburg von einem privaten Träger übernommen haben, 
habe ich mich gefragt: Warum hat der Hausarzt hier nicht schon längst mal Alarm 
geschlagen? – Das ist unerträglich. Da würde ich wirklich bitten, mit dem Hausärz-
teverband oder mit der Kassenärztlichen Vereinigung mal Kontakt aufzunehmen.

Das Zweite: Auch Betreuer kommen ihrer Pflicht nicht nach. Ich hoffe, es hat sich 
jetzt durch die Reform des Betreuungsrechts geändert. Sie kassieren ab. Sie holen 
irgendwann mal die Post ab oder lassen sie sich zuschicken. Aber sie haben den 
Namen Betreuer in häufigen Fällen – es gibt Ausnahmen – nicht verdient. Da 
würde ich bitten, dass die Justiz etwas sensibler hinschaut. Ich melde solche Be-
treuungsfälle dann auch und sage: Bitte entbindet den Betreuer von seinen Aufga-
ben; er kümmert sich nicht um denjenigen, für den er das Geld bekommt.

Das Dritte, nur eine kurze Anmerkung: Die meisten Beschwerden haben wir der-
zeit, weil die Menschen keinen Pflegeplatz bekommen. Ich habe gesagt: Rufen Sie 
doch bei Pflege-SOS-TÜV an, vielleicht kriegen Sie da einen! – Wir haben das 
Problem, dass die Menschen in unseren Einrichtungen nicht versorgt werden kön-
nen, weil wir möglicherweise eine Pflegekraftquote von 46 % haben; in Klammern: 
Nach den Rahmenempfehlungen genügen 43 %. Das heißt, Leute stehen vor der 
Tür. Wir können Pflegeplätze nicht besetzen. Das ist der größte Beschwerdeum-
fang, den wir derzeit in unseren Häusern auszuhalten haben.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Dann leiten wir die Schlussrunde ein, ange-
fangen bei Herrn Benker bis hin zu Frau Würtz. Jeder und jede von Ihnen, der oder 
die gern noch die Minute oder eineinhalb Minuten nutzen möchte für einen 
Schlussappell, vielleicht auch zugespitzt die Kernaussage, die Sie heute hier im 
Parlament lassen möchten, tue dies sehr gerne! Dann beenden wir die Anhörung.

SV Siegfried Benker (München Stift GmbH): In aller Kürze: Bitte erhöhen Sie mit 
allem, was Sie jetzt verändern und was kommt, nicht noch mal die Misstrauenskul-
tur gegenüber der stationären Langzeitpflege! Das ist das eine. Das Zweite: Wir 
brauchen Pflegekräfte, auch in Zukunft. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zahl der 
Pflegeplätze nicht ausreicht. Für Menschen, die dort arbeiten, sollte es nicht noch 
unattraktiver werden, indem sie mit Misstrauen und anderem überzogen werden, 
wenn sie tätig sind.

SVe Prof. Dr. rer. medic. Astrid Herold-Majumdar (Hochschule München): Been-
den Sie die jahrelange Strategie der Dequalifizierung und Deprofessionalisierung! 
Konkretisieren Sie in dem reformierten Pflege- und Wohnqualitätsgesetz die Anfor-
derungen an das Pflegepersonal! Mehr Professionalisierung bedeutet auch ein 
starkes Berufsethos, das auch ganz wichtig für die Gewaltprävention und die 
Durchsetzung der Rechte pflege- und hilfebedürftiger Menschen ist. Ermächtigen 
Sie strukturell die Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe- und Pflegebedarf – da nehme 
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ich beide mit rein – unter anderem durch die Entkoppelung der einzelnen Leis-
tungsverträge und der Mietverträge!

Die vollstationäre Versorgung muss die Ultima Ratio sein. Dezentrale, kleinteilige 
Wohnformen müssen gefördert werden. Dafür müssen die strukturellen Vorausset-
zungen in Teil drei geschaffen werden. Die Pflegeleistungen und Assistenzleistun-
gen müssen zur Bürgerin, zum Bürger in ihrem, in seinem gewohnten Lebens- und 
Wohnumfeld kommen. Ich möchte noch einmal für selbstbestimmte Teilhabe an 
allen zivilgesellschaftlichen Bereichen für alle Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe- 
und Pflegebedarf plädieren.

SV Kai Kasri (bpa e. V.): Unser Hauptplädoyer ist eigentlich, dass man die Errun-
genschaften, die man in den letzten zehn, fünfzehn Jahren in der Prüfungskultur 
erreicht hat, nicht abräumt, indem man die Regulierungsdichte erhöht, und die 
Dinge, die eigentlich da sind, anders lebt. Ganz konkret sehen wir nicht die Not-
wendigkeit für die Verschärfung in Strukturen des Gesetzes, sondern eher die Not-
wendigkeit, die Dinge in den Abläufen und zwischen den einzelnen Behörden bes-
ser abzugrenzen; das gehört aber nicht ins Gesetz.

Wichtig ist von unserer Seite, von der Seite unserer Mitglieder, dass man – was 
heute schon oft erwähnt wurde – die Eingliederungshilfe und die Altenhilfe wesent-
lich differenzierter betrachtet, auch gerade in der Prüfkultur. Das hat bisher so nicht 
stattgefunden und zu gewissen Absurditäten geführt.

Abschließend ist es wichtig, dass – das hat Herr Benker so schön gesagt – eine 
Gesetzesnovelle nicht dazu führt, dass die Atmosphäre in den Einrichtungen wie-
der dahin kommt, wie ich sie mal vor 15, 17, 18 Jahren erlebt habe, dass eine Be-
hördenprüfung immer nur ein Stressfaktor war und immer nur eine ordnungspoli-
zeirechtliche Qualität für die betroffenen Mitarbeitenden hatte, die dann da waren, 
sondern dass wir das, was wir an Prüfungen auf Augenhöhe erreicht haben, auf-
rechterhalten.

SVe Alexandra Krist (ARGE Pflegekassenverbände): Sie sagten, kurz und kna-
ckig das, was uns wichtig war. Für die ARGE kann ich sagen, dass das tatsächlich 
noch mal der Blick auf eine Harmonisierung von Leistungs- und Ordnungsrecht ist; 
denn wir glauben, gerade bei der Fachkraftquote steckt ein Punkt drin, der unse-
rerseits gut geregelt und harmonisiert werden könnte in Anbetracht des Fachkraft-
mangels und auch zur Stärkung der Vorbehaltsaufgaben, da besser, zielgerichteter 
wieder Plätze freimachen zu können, ohne dass wir Sorge hätten, dass Qualitäts-
einbußen entstehen.

Noch mal der Blick auf die teilstationäre Pflege: diese in den Fokus nehmen bei 
der Ergänzung des PfleWoqG.

Zum Thema Gewaltschutz: Auch wir wollen anregen, im PfleWoqG eine Basis für 
präventiven Gewaltschutz zu schaffen. Wir haben ein Projekt am Laufen, gefördert 
von Krankenpflegekassen. Es zeigt sich erheblicher Handlungsbedarf. Das ließe 
sich gut andocken, gerade im Hinblick auf Qualitätsanforderungen.

SVe Christine Lüddemann (Lebenshilfe e. V.): Wir brauchen eine sinnvolle Lö-
sung, den Personalmangel zu umschiffen und zu lösen; denn ausreichendes Per-
sonal ist der Garant für Qualität und gute Versorgung der Menschen, egal ob es 
jetzt Pflege oder Behindertenhilfe ist. Wir brauchen sozusagen einen sozialen Dop-
pelwumms. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Aber die Politik 
macht die Rahmenbedingen dafür, ob es Weiterbildung oder etwas anderes ist. 
Keiner kann alleine eine Lösung aus der Tasche zaubern. Das ist ein ganz wichti-
ger Auftrag.
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Gast Barbara Holzmann (Bayerischer Bezirketag): Mein Wunsch oder meine Auf-
forderung ist: Nehmen Sie die Bezirke bei der Novellierung mit, insbesondere was 
die Thematik der Eingliederungshilfe angeht. Die Bezirke haben in den Fachdiens-
ten inzwischen große Abteilungen, die durchgängig mit Sozialpädagogen besetzt 
sind. Die sehen alle Menschen mit Behinderung in der individuellen Hilfeplanung, 
machen dann tatsächlich die individuellen Lösungen personenbezogen, teilhabe-
zogen entsprechend dem BTHG. Die Bezirke können aus der komplett umfassen-
den Betrachtung der Bedarfe der einzelnen Menschen mit Behinderung auch ablei-
ten, was es eigentlich braucht, wenn man Einrichtungen prüft, dass das 
Teilhaberecht des einzelnen Menschen auch mit dem zusammenpasst, was die 
Anforderungen an die Leistungserbringer sind. Sie haben mit den Bezirken einen 
hochkompetenten und sehr erfahrenen Partner. Nehmen Sie den mit, wenn Sie bei 
der Gesetzgebung darüber nachdenken, was man mit der Eingliederungshilfe 
macht.

Gast Jakob Wild (Bayerischer Bezirketag): Es wurde schon viel gesagt. Die As-
pekte der Eingliederungshilfe müssen noch stärker zum Vorschein kommen, auch 
in einer Gesetzesnovellierung. Das wurde heute immer wieder angesprochen. Ich 
glaube, in der jetzigen Fassung steht das Gesetz tatsächlich in gewisser Weise der 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Wege. Daran müssen wir arbeiten; 
das muss sich ändern. Ob das dann in einem eigenen Gesetz ist oder in sonstiger 
Weise, das wird man sehen müssen.

Gast Prof. Dr. jur. Alexander Schraml (KABayern): Nehmen Sie sich, wie von 
Herrn Mück angeführt, vielleicht das Vaterunser zum Vorbild und weniger die Kara-
mellverordnung; denn wenn man das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, die Aus-
führungsverordnung und die Ausführungsbestimmungen zusammenzählt, dann hat 
man wahrscheinlich dreimal die Karamellverordnung. Einfach weniger Vorgaben, 
mehr Vertrauen in die Träger, mehr Vertrauen auch in die gut ausgebildeten Füh-
rungskräfte – das ist ja auch gesetzlich geregelt – und umso mehr Härte dann, 
wenn man zum Beispiel Gewalt in der Pflege oder Missstände mit körperlichen 
Veränderungen von Menschen feststellt. Greifen Sie dann massiv durch! Aber wir 
werden es auf Dauer nicht schaffen, auch das Personalproblem zu lösen, wenn wir 
gegen diese so wertvolle Mitarbeitergruppe der Pflegekräfte mit so viel Misstrauen 
vorgehen, wie es derzeit der Fall ist.

Gast Dr. Jürgen Auer (Lebenshilfe e. V.): Die in der Behindertenrechtskonvention 
festgelegten Begriffe Stärkung der Teilhabe, Selbstständigkeit und Selbstverwirkli-
chung sollten handlungsleitend sein. Ich wünsche uns allen eine kluge Abwägung 
zwischen dem Schutz- und dem Teilhabegedanken.

Gast Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter der Staatsregierung): Ich kann dem 
kaum noch etwas hinzufügen. Auch ich kann nur sagen: Lassen Sie uns mit der 
Novellierung die Teilhabe stärken und das umsetzen, was in der UN-Behinderten-
rechtskonvention und im BTHG steckt! Lassen Sie uns kleinen, möglichst individu-
ellen Wohnformen im neuen PfleWoqG auch eine Chance geben!

SVe Andrea Würtz (ehem. Reg. von Obb., Pflegefachkraft): Es ist schon sehr viel 
Gutes gesagt worden. Ich würde mir wünschen, dass die Reformierung sich auf die 
moderne Sicht und Handlungsweise, auf die Situation der Pflegebedürftigen in 
Bayern bezieht, und zwar ganz unabhängig davon, ob sie stationär, teilstationär 
oder letztendlich sogar auch ambulant versorgt werden.

Noch ein Wort zu dem Thema Beschwerdemanagement. Ich glaube, ich bin ein 
ganz gutes Beispiel dafür, wie schwierig es eben doch auch sein kann. Herr Ben-
ker, ich freue mich für jede Einrichtung, in der es gut funktioniert. Aber ich muss 
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eben leider auch sagen, dass es genügend Einrichtungen gibt, in denen es nicht 
gut funktioniert. Der Schutz der Menschen ist einfach wichtig. Da darf nicht das 
Interesse des Trägers, sondern da muss der Mensch oder der Pflegebedürftige, für 
den das Gesetz ja auch gemacht wird, im Vordergrund stehen. Insofern würde ich 
mir da ein bisschen wünschen, dass wir auf die Beschwerdestellen, die wir ja 
haben, mal genauer schauen. Wenn diese Beschwerden gemeldet werden, was 
passiert denn dann hinterher? Wie werden diese Beschwerden gefiltert? Ist letzt-
endlich der Wumms dann auch da, wenn er benötigt wird? – Das kommt leider viel 
zu wenig vor. Das würde ich mir wirklich wünschen.

Wir können uns auch darüber streiten, ob wir jetzt angekündigte oder nicht ange-
kündigte Kontrollen haben wollen oder ob sich die Pflegekräfte – ich bin selber 
Fachkraft – durch Kontrollen angegriffen fühlen. Eigentlich wollen wir den Men-
schen schützen. Um den geht es, ob er eine Behinderung hat oder in welcher 
Wohnform er auch immer lebt. Es gibt viele neue Wohnformen, die wir jetzt auch 
noch gar nicht berücksichtigt haben. Darauf müssen wir achten. Das muss weiter 
das Ziel dieses Gesetzes sein. Das Income-Outcome von Beschwerden muss an-
ders behandelt werden. Das ist ganz wichtig.

Effizienz und Transparenz sind wichtig. Ich würde mir wünschen, dass den vielen 
Menschen, die pflegebedürftig sind und die das Wissen nicht haben, welche Rech-
te sie in den Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen haben, dieses Wissen 
zugänglich gemacht wird. Denn dann würde vielleicht vieles nicht so hochkochen 
wie jetzt. Ich habe das auch ausgearbeitet. Vieles ist heute schon gesagt worden. 
Bei manchen Punkten sind wir vielleicht konträrer Meinung. Aber ich würde mir 
wünschen, dass die Menschen, die Schaden erleiden, nicht ständig als Einzelfälle 
betrachtet werden.

SV Georg Sigl-Lehner (VdPB): Wenn Sie das meiste, was hier heute diskutiert 
wurde, im Gesetz berücksichtigen, dann wird es ein gutes Gesetz werden. Bleiben 
Sie dabei: Beibehaltung "Beratung vor Kontrolle".

Noch mal abschließend – das wurde auch von Frau Herold-Majumdar schon ange-
sprochen oder kam deutlich heraus –: Nutzen Sie die Professionalisierung der be-
ruflichen Pflege! Darin wird ein wesentlicher Schlüssel für die pflegerische Versor-
gung liegen. Jetzt übertragen wir es auch auf die Eingliederungshilfe. Auch dort ist 
die gleiche Kompetenz da. Wenn das gut genutzt wird, brauchen wir gar nicht mehr 
so viel regeln. Dann regelt nämlich die Berufsgruppe, die vor Ort die Verantwortung 
trägt, das meiste.

SV Michael Schwägerl (Sprecher des AK PfleWoqG): Ich würde mir für eine wei-
terhin gute, wenn es geht, natürlich auch verbesserte Bearbeitung der gesetzlichen 
Regelung, vielleicht auch eine konkretere gesetzliche Regelung wünschen, dass 
wir dafür auch die entsprechende personelle Ausstattung und personelle Struktur 
in den FQAn bekommen. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir mit allen Be-
teiligten in allen Verfahren – begonnen bei den Bewohnern, bei den Menschen in 
den Einrichtungen, über die Mitarbeiter in den Einrichtungen bis hin zu unseren 
Dienstvorgesetzten – eine entsprechende qualifizierte Feststellung treffen und 
auch qualifiziert mitsprechen und mitwirken können.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Dem möchte ich mich an-
schließen. Dann noch die Frage der Schnittstellenbereinigung zwischen MD und 
FQA und auch der von Frau Dr. Hanke-Ebersoll schon angesprochenen fehlenden 
Ebene: Wir haben Regierungen, die durchaus koordinieren können. Sie sind Bün-
delungsbehörde. Deswegen die Aufgaben schön unten lassen, aber dann die Re-
gierungen in die Verantwortung nehmen im Sinne von § 47 der Ausführungsverord-
nung. Von daher sind die gesetzlichen Bestimmungen mit Bedacht so zu gestalten 
– was Herr Schwägerl gerade gesagt hat –, dass sie auch umsetzbar sind, auch 
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was den Personalbedarf in den Verwaltungen angeht. Dann mehr auf diese 
Schnittstellen zwischen Leistungsrecht und Ordnungsrecht, aber auch zwischen 
den Ebenen achten. Dann könnte daraus auch aus der Perspektive der Verwaltung 
etwas Gutes werden.

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege): Wenn die Themen Pflege und Inklu-
sion stärker in der Gesellschaft verortet wären, wäre wahrscheinlich manche Dis-
kussion heute anders gelaufen oder hätte vielleicht gar nicht stattgefunden. Da 
gebe ich jetzt noch mal ein altes Credo von mir mit auf den Weg: Wir können ein 
nationales Problem nicht international lösen. – Dafür müssen wir selber Sorge tra-
gen im Bereich der Pflege – Stichwort Pflegefachkräfte, auch Pflegehilfskräfte, 
Heilerziehungspflege etc.

Ein weiterer Punkt ist das Stichwort Fort- und Weiterbildung. Ich messe diesen Be-
reichen ganz großen Wert zu – also nicht nur ich, sondern die Freie Wohlfahrtspfle-
ge insgesamt, und zwar unter Einbindung aller Akteure. Das würde für mich auch 
bedeuten, dass es hochspannend wäre, wenn ein Mitarbeiter der FQA mal für vier 
Wochen in die stationäre Pflege ginge und ein Mitarbeiter aus der stationären Pfle-
ge vier Wochen in die FQA. Die Qualifikation müsste ja vorhanden sein. Ich glau-
be, die Erkenntnis wäre für beide Seiten durchschlagend.

Noch ein Stichwort – Herr Prof. Bauer hat es angesprochen –: Die Kultursensibilität 
kann ich nicht damit abtun, dass ich sage, ich habe ausländische Pflegekräfte oder 
Fachkräfte. Sondern wir müssen alle zusammen im Hinblick auf Kultursensibilität 
schulen und das auch entsprechend leben. Das ist wichtig. Die Expertise ist ja da. 
Sie ist bei uns da als Freier Wohlfahrtspflege. Unsere vielen Beratungsstellen in 
den Bereichen sind ein eigenes Thema. Aber das wäre da, und das sollte auch 
weiterhin betont werden.

Abschließend noch: Ein Gesetz mit Maß und Ziel – ich habe es vorhin schon ange-
sprochen – unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der verschiede-
nen Bereiche wäre das Ziel. Und vielleicht das Innehalten in Verbindung mit den 
drei Zahlenbeispielen. Das wäre sehr gut.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Absolut, ja. – Mir bleibt es jetzt mit Blick auf 
die Uhr von unserer Seite noch zu sagen: Herzlichen Dank für Ihre Expertise und 
Ihre Zeit im Namen aller Abgeordneten beider Ausschüsse! Wir bleiben auf jeden 
Fall im Austausch und in Kontakt. Zum allerletzten Schlusswort möchte ich meinem 
Kollegen Herrn Seidenath noch mal das Wort geben. Alles Gute Ihnen! Danke!

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank! Ich schließe mich dem 
Dank an und sage nur, dass Exekutive und Legislative gut zugehört haben heute. 
Die Aufgabe, der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Staatsregierung, die einen Gesetz-
entwurf vorfertigen darf, der dann alsbald dem Ministerrat zugeleitet wird. Dieser 
kommt dann wiederum hier in den Landtag oder in die Verbände an Sie alle. Das 
wird die nächsten Tage oder Wochen passieren. Wir werden uns also sehr bald 
sehr genau mit konkreten Vorschlägen, Formulierungen auseinandersetzen und 
müssten dann auch bald zu Potte kommen, weil das Ende der Periode naht. Wenn 
wir es in dieser Periode noch schaffen wollen, müssen wir uns – die letzte Sitzung 
ist Ende Juli – sputen. Deswegen war das heute eine wunderbare Grundlage. 
Danke noch mal dafür! Alles Gute! Wir bleiben in Kontakt. Die Sitzung ist geschlos-
sen.

(Schluss: 16:10 Uhr)
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